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nehmigt.

Präsident: Hohes Haus! Bei mir sind in den

letzten Tagen Beschwerden anhängig gemacht worden

wegen der Verhaftung von zwei Mitgliedern des

Nationalrates, und zwar der Abg. Zelenka

und Ing. Richard Seidel. Da in den Beschwerden

die Behauptung ausgesprochen wird, daß die Ver¬

haftung der beiden Abgeordneten nach den Gesetzen

nicht gerechtfertigt sei und eine Verletzung der in

der Bundesverfassung gewährleisteten Immunität

von Mitgliedern des Hanfes vorliege, so habe ich

sogleich von der Regierung über beide Vorfälle

Bericht begehrt und erhalten. Allerdings kann ich

im gegenwärtigen Augenblick nur soviel fcststellen,

daß diese Berichte mit anderen mir ztlgckommcncn

Informationen teilweise differieren und daher die

volle Klarstellung des Sachverhaltes erst erforderlich

ist. Ich stehe jedoch nicht an, heute schon zu er¬

klären, daß ich in dem Falle, als tatsächlich eine

Verletzung der Abgeordnctenimmnnität vorgekommen

sein sollte, in Wahrung der verfassungsmäßigen

Immunität der Mitglieder dieses hohen Hauses

nicht ermangeln werde, von der Regierung Abhilfe

und entsprechende Genugtuung zu begehren.

Der Wohnungsausschuß hat sich heute konstituiert

und gewählt: znm Obmann den Abg. Heinl, znm

Obmannstellvertreter den Abg. Sever und znm

Schriftführer den Abg. Raab.

Eingclangt sind Regierungsvorlagen, betr.: 1. Ab¬

änderung des Handelsübereinkommens mit Spanien

vom 3. Februar 1925 (B. 223); Amnestie ans

Anlaß des zehnjährigen Bestandes der Republik

(Amnestie 1928) (B. 221); Bundesfinanzgesetz für

das Jahr 1929 (B. 222).

Bundesminister für Finanzen Dr. Kienböck:

Hohes Hans! Der Bundesvoranschlag für das

Jahr 1929, der dem hohen Hause heute zugekommen

ist, enthält keine Überraschungen. Er trägt die

Signatur der Stabilität. Er geht in seinem Aufbau

aus der Erkenntnis hervor, daß sich die Staats¬

verwaltung möglichste Sparsamkeit zur Richtschnur

machen muß.

Die Ziffern, die den Bundesvoranschlag für das

Jahr 1929 charakterisieren, sind die folgenden: In
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der laufenden Gebarung stehen Einnahmen von

1777*6 Millionen Schilling Ausgaben in der Höhe

von 1742*5 Millionen Schilling gegenüber, so daß

sich in der laufenden Gebarung ein Überschuß von

beiläufig 35 Millionen Schilling ergibt, ein Betrag,

der demjenigen nahekommt, der im Bnndesvoran-

fchlag für das laufende Jahr 1928 als Überschuß

der laufenden Gebarung ansgewiesen war.

Investitionen sind im Bnndcsvoranichlag in der

Höhe von 218*5 Millionen Schilling vorgesehen,

ein Betrag, der in der Größenkategorie, der er

angehört, dem Betrage nahesteht, der im Budget

für 1928 zu sehen war. Für das heurige Jahr

war ein Jnvestitionsbetrag von 1.91*1 Millionen

Schilling vorgesehen, zu welchen! dann noch einige

ans dem Jahre 1927 herübergenommene Kredite

gekommen sind, die damals doch ziemlich beträchtlich

waren, so daß die Ziffer für Investitionen für das

laufende Jahr beiläufig 206 Millionen Schilling

erreicht hat. 218*5 Millionen Schilling betragen die

Investitionen, die das jetzt vorgelcgte Budget vorsieht.

Berücksichtigt man diese Investitionen, so ergibt

sich ein Gesamtabgang von 183*4 Millionen Schilling,

der einem analogen Betrag von 155*5 Millionen

Schilling in dem jetzt laufenden Jahr gegenübersteht.

Auch Heuer soll nach einer Klausel, die das hohe Haus

im Artikel II des BundeSfinanzgesetzcs vorsieht, eine

Anzahl von Kreditresten, die sich aus der Gebarung

des Jahres 1928 ergeben kann, ans das Jahr 1929

hinübergcnommen werden. Wir haben im heurigen

Jahr im Text des Finanzgesetzes die herüber-

znnehmenden Beträge nicht ausgeworfen, werden

aber im Laufe der Bndgetberatnng in der Lage

sein, annähernd — die genaue Ziffer ergibt sich erst

am 31. Dezember — die Beträge zu nennen, welche

hier herüberzunehnien sein werden. Bei den

Molkereikrcditen rechnen wir mit der Möglichkeit

von 2*1 Millionen Schilling, die voraussichtlich

im Henrigen Jahr nicht zur Verwendung gelangen

und die dann ans das Jahr 1929 zu nehmen sein

werden. Ob sich bei den Straßenbauten gleichfalls

ein solcher Rest ergeben wird, das muß sich nach

dem Fortgang der Arbeiten entscheiden, die im

Gange sind.

Bon den 183*4 Millionen Schilling für In¬

vestitionen entfällt der größere Teil, nämlich

118 Millionen Schilling, ans die Eisenbahnen und

ans die Post-, Telegraphen- und Telephonverwaltung

65*8 Millionen Schilling. Ich werde von diesen

Investitionen noch im Verlaufe meiner weiteren

Ausführungen sprechen. Bezüglich dieser beiden

Posten von 118 Millionen Schilling, die bei den

Bahnen, und von 65*8 Millionen Schilling, die bei

der Postverwaltnng investiert werden sollen, ist in

Aussicht genominen, daß sie ihre Deckung in der

anfzunchmendcn Jnvestitionsanleihe finden werden,

denn sie sind fruchtbringende Anlagen im engsten

Sinne; sie gehören zu denjenigen, zu deren Be¬

deckung die Bundesanleihe aufgenvinmen werden soll,

zu welcher Maßnahme die Zustimmung des Komitees

der die Völkerbnndanleihe garantierenden Mächte

erteilt ist. Wenn und sobald cs daher zur Auf¬

nahme der Jnvestitionsanleihe kommt, werden diese

Betrüge in dem Erlöse der Anleihe ihre Bedeckung

finden. Solange diese Anleihe nicht anfgenonunen

sein wird, müßte auch im Jahre 1929 gesucht

werden, auch diese Beträge teils ans den Über¬

schüssen der laufenden Gebarung, teils aus Kasscn-

bcständen zu bedecken.

Das Bundesfinanzgesetz enthält Heuer eine neue

Bestimmung iin Artikel VI, ans welche ich die Auf¬

merksamkeit des hohen Hauses lenke. Diese Be¬

stimmung sagt, daß ohne besondere gesetzliche Er¬

mächtigung Zahlungen sitr Reparationen oder als

Kompensation für die Nichterfüllung von Ver¬

pflichtungen nach Artikel 184 des Staatsvertrages

von Saint-Germain nur mit Zustiinmung aller

Inhaber der österreichischen Reliefschuldverschreibungen

geleistet oder zu leisten versucht werden dürfen.

Diese Bestimmung hat folgenden Sinn. Wir

sind bekanntlich mit den Reliefstaaten in Unter¬

handlungen getreten und mit dem Komitee der

europäischen Rclicfstaaten zu einem Ergebnis

gelangt, dessen formeller Abschluß allerdings noch

nicht allen Staaten gegenüber vollkommen beendigt

ist. Nach diesen! Abkommen ist vereinbart, daß die

Neliefschulden ohne Zinsen im Verlaufe einer Frist

von 40 Jahren zur Rückzahlung gelangen können.

Dieses Zugeständnis wurde uns aber mit der Klausel

gemacht, daß Zahlungen für Reparationen oder als

Kompensation für die Nichterfüllung von Verpflich¬

tungen nach dem Staatsvertrage von Saint-Germain

nur nnt Znstimniung sämtlicher Reliefgläubiger

gemacht werden dürfen. Wir müßten sonst mit

Terminverlust rechnen. Diese Bestinnnnng ist für uns

sachlich bei Aufwendung genügender Sorgfalt unser¬

seits nicht bedrohlich, sic steht vielmehr im Zu¬

sammenhänge mit der uns gewährten zinsenlosen

Zufristnng und ist geeignet, uns sozusagen als Schutz

zu dienen. Aber der Nutzen dieser Vereinbarung

hat zur Voraussetzung, daß wir in der Zwischenzeit

nicht ohne die ausdrückliche Zustimmung der sämt¬

lichen Reliefgläubiger solche Zahlungen für Repa¬

rationen oder als Kompensation, die in dem Ar¬

tikel umschrieben sind, leisten. Für uns ist cs von

grundlegender Wichtigkeit, daß diese Bestinunung

sorgsam in Evidenz gehalten wird> deshalb haben

wir sie hier zum erstenmal in das heurige Finanz¬

gesetz eingefügt. Ich denke, es wird sich enipfehlen,

daß diese Bestimmung Jahr für Jahr wieder ein¬

geschaltet werde, damit nicht durch irgendein Über¬

sehen etwas Vorkommen könne, was im Gegensatz

zu unseren Interessen in Angelegenheiten der Relief-

schnlden stehen würde. Die Fassung des Artikel VI
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ist so gewählt, daß es zu einer derartigen Zahlung,

die im Widerspruch mit unseren Voraussetzungen im

Reliefübereinkommen stünde, nur dann, kommen kann,

wenn eine besondere gesetzliche Ermächtigung hiezu

erfolgt. Es würde also die Aufmerksamkeit ans einen,

Schritt in dieser Richtung schon durch den Akt einer-

besonderen gesetzlichen Maßnahnre auf sich gelenkt.

Ich möchte nun, hohes Haus, ebenso wie im

vorigen Jahre, anläßlich meiner Darlegung des

Hauptinhaltes des Bnndesvoranschlages einen Blick

auf den Persvnalstand werfen, der teils den Bund

trifft, teils von ihm zu beachten ist. Diese Auf¬

zählung des Persvnalstandes hat keineswegs den

Sinn, Aufregung über die Höhe dieses Pcrsonal-

standes hervorzurufen, sondern sie hat nur den

Zweck, uns jedesmal, wenn wir an Bndgetberatnngen

gehen, vorzuhalten, wie groß dieser Personalstand

an Aktiven und Pensionisten ist, damit wir uns

klar darüber sind, wo die allcreinschneidensten Fragen

des Budgets tatsächlich liegen: In der Behandlung

der Personalbezüge und Personalverhältnisse. Ich

gehe bei der Nennung der Ziffern nach demselben

Schema vor, an welches ich cnich bei meinen vor¬

jährigen Ausführungen über diesen Gegenstand ge¬

halten habe.

Aktive Bnndesbeamte einschließlich der Vertrags¬

beamten haben wir in der Hoheitsverwaltung —

ich nenne wieder runde Ziffern — beiläufig 69.800.

Dazu kommen 3600 Beamte der Hoheitsverwaltnng,

die in der politischen Verwaltung beschäftigt sind,

deren Bezüge aber zu Lasten der Länder gehen.

Bei den Monopolen haben wir 800, bei den Be¬

trieben 29,500 — dazu gehört vor allem die

Post —, bei der Postsparkasse 1800, so daß sich

eine Gesamtsumme von rund 105.500 ergibt. Bei

meinen vorjährigen Ausführungen habe ich auch die

Anzahl der Arbeiter im Bundesdienste genannt; sie

ist Heuer aus Anlaß der Budgetanfstellnng nicht

besonders ermittelt worden, ans einem Grunde,

den ich gleich erwähnen werde. Damit aber die

Heuer genannten Ziffern mit denen des vorigen

Jahres vergleichbar seien, will ich doch die Ziffer-

approximativ nennen: Es sind 15.000, von denen

in den Monopolen 10.000, davon der größte Teil

im Tabakmonopol, bei den Betrieben 4400 und in

der Hoheitsverwaltnng 600 beschäftigt sind. Werden

diese 15.000 zu den 105.500 hinzngerechnet,

würden wir zu einer Ziffer von 120.500 ge¬

langen. Und wenn wir, um eine Gesamtiibersicht

über das Personal zu haben, wie wir sie im

vorigen Jahre zu gewinnen suchten, noch die

81.000 Bundesbahnbediensteten in Betracht ziehen,

kommen wir zu 201.500 Personen. Dabei sind bei

den Bundesbahnen die beiläufig 6000 Vcrstärkungs-

arbeiter, die voriges Jahr genannt, aber nicht ein¬

gerechnet wurden, auch Heuer nicht eingerechnet.

Ich will bemerken, daß die Regierung sich zur

Aufgabe gestellt, hat, ein Wiederanschwellen des

Pcrsonalstandcs zu verhindern. Nachdem wir unter

so vielen schmerzlichen Folgen den Stand der

Bundesbeanlten in der Abbauzeit herabgedrückt

haben, dürfen wir nicht in den Fehler verfallen,

nun doch wieder durch Lässigkeit den 'Stand der

Bundcsbeamten und Vertragsangestellten sich un;

nötig vermehren zn lassen. Nach dieser Richtung

wurde jeder vernünftige Widerstand geleistet. Trotz¬

dem weist das heurige Jahr doch ein gewisses Plus

auf, welches das hohe Haus in den Erläuterungen,

die heute schon zur Verteilung gelangt sind, . . .

(Ellenbogen: Leider erst heute!) . . . es war

erst heute möglich . . . gegen den Schluß ans

Seite 71 und folgende sorgfältig zusammen gestellt

findet. Ich will nur bemerken, daß dieses Plus,

welches in: Saldo etwas über 1000 Personen aus¬

macht, im einzelnen wohl motiviert ist. Es handelt

sich einschließlich der Arbeiter um beiläufig 750 Per¬

sonen bei der Post. Das hohe Haus weiß, daß die

Postzustellung ein Gebiet ist, das nicht überall

zur Befriedigung funktioniert, und daß es da einer

wesentlichen Verbesserung bedarf. Es sind also

750 Personen hinzugekommen, die den Personal¬

stand der Post vermehren. Darunter sind 100 Ar¬

beiter auch mitgerechnet.

Im Heere haben wir ein Plus von 200 Wehr¬

männern, eine Maßnahme, die erforderlich war, um

dem dringenden Verlangen des Heeresministers

hinsichtlich der Erhöhung der ansrückenden Stände

bei den Unterabteilungen zu entsprechen und

wenigstens einen kleinen Schritt in dieser Richtung

zu unternehmen.

An Lehrpersonen ergibt sich ein formelles Plus

von über 200. Dieses erklärt sich hauptsächlich da¬

durch, daß gewisse Hilfslehrer, welche gegenwärtig

nur gegen Stundenentlohnnng an den Mittelschulen

tätig waren und in unserem Personalstand über¬

haupt nicht ersichtlich waren, nunmehr im Personal-

stand als Angestellte aufscheinen.

Ein Plus ergibt sich auch in der Justizverwaltung

dadurch, daß der Stand der Vertragsangestellten

im Kanzleifach vermehrt werden mußte, um die

Arbeiten zu bewältigen. Es hätten sich sonst in der

gerichtlichen Tätigkeit Rückstände allzusehr bemerk¬

bar gemacht; es ist daher ein Erfordernis der Ver¬

waltung, diese 150 Personen mehr einzu¬

stellen.

Schließlich scheint bei der Polizeiwache ein Mehr

von 40 Personen aus.

So wie im Vorjahre möchte ich auch heute einen

Blick ans die Ziffer werfen, die den Stand dcr

Pensionsparteien wiedergibt. Wir haben in der

Hoheitsverwaltung zu rechnen mit 50.600 Pensions¬

parteien, in den Bundcsbctrieben mit 22.500, bei

den Monopolen mit 9100, Altpensionisten der Bahn
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einschließlich der Südbahn 36.900, zusammen 119.100

gegenüber 121.400 im vorigen Jahre, also ein

Minus, ein Abnehmen der Anzahl der Pensions-

Parteien um beiläufig 2300. Wenn wir nun, obwohl

die Bundesbahn-Neupensionisten dem Bunde nicht

zur Last fallen, wissen wollen, wie sich diese Ziffer

zu der der anderen Pensionisten verhält, finden wir,

daß die Neupensionisten der Bundesbahnen jetzt

23.200 zählen, so daß der Gesamtpensionistenstand

in diesem weitesten Sinne sich mit 142.300 dar¬

stellt, gegenüber dem Vorjahr ein Minus von nur

700. Das ist dadurch erklärt, daß bei den Bundes¬

bahnen die Neupensionisten zunehmcn — diese

Gruppe ist ja erst seit 1923 entstanden und nimmt

zunächst von Jahr zu Jahr zu —, und darum

wird der größte Teil des Abfalles an Pensions-

Parteien, wie wir sie ohne Betrachtung der Neu-

pensionisten der Bundesbahnen gefunden haben,

wieder ausgewogen, so daß sich unter Einschluß

dieser Personen nur ein Minus von 700 gegenüber

dem Vorjahr ergibt. Das Verhältnis dieser Pensions¬

parteien mit 142.300 zu den Aktiven mit 200.000

lehrt uns immer wieder, unter wie abnormalen

Verhältnissen wir in Österreich die Geschäfte zu

führen gezwungen sind.

Wenn ich von dem Personalstand gesprochen

habe, so -habe ich zunächst darauf hinzuweisen, daß

in dem Bundesvoranschlag die Bezüge der aktiven

Bundesbeamten berechnet sind nach denjenigen

Bestimmungen, welche gegenwärtig gelten. Allerdings

sind bei der Prüfung der Ziffern und beim Ver¬

gleich der Ziffern für das Jahr 1929 mit jenen

für das Jahr 1928 zwei Punkte zu beachten.

Zunächst ist zu beachten, daß wir durchgreifend

die Arbeiterlöhne in diesem Jahr zum Sachaufwand

gerechnet haben. Das war in den früheren Bundes¬

voranschlägen nicht konsequent gehandhabt; wir sind

nun zum einheitlichen Grundsatz gelangt, die Arbcitcr-

löhne nicht unter den Personalaufwand, sondern

unter den Sachaufwand zu rechnen, weil sie im

innigsten Zusammenhang mit dem Sachaufwand

stehen.

Ferner ist bei der Prüfung der Ziffern des

Personalanfwandes noch eine Maßnahnie zu berück¬

sichtigen. Es sind die Vorschüsse, die ans Aktivitäts¬

bezüge und Pensionen, also an Bundesbeamte, be¬

ziehungsweise Pensionisten gegeben werden, vom

Bunde bisher in Kontokorrentgebarung geführt

worden, ein Vorgang, den ich nicht für ganz

zutreffend halte. Denn in die Kontokorrentgebarung

sollen nur jene Gelder einbezogen werden, die noch

im gleichen Jahre in die Staatskasse zurückfließen.

Da das aber bei diesen Darlehen an Beamte, die

bekanntlich unverzinslich gegeben werden, erst im

Verlaufe einer Reihe von Jahren an die Bundes¬

kasse zurückfließt, so müssen diese Beträge etatmäßig

verrechnet werden; sie wurden hier in den Etat

hineingearbeitet. Es ist aber notwendig, bei Ziehung

des Vergleiches diese Ziffern sowohl in der Ein¬

nahme wie in der Ausgabe hcranszuheben, damit

man nicht zu einer irrigen Annahme kommt.

Dieser Betrag, der sich durch die etatniäßige

Veranschlagung der Gehalts- und Pensionsvorschüsse

ergibt, erreicht 8 Millionen Schilling. Daher sind

vom Personalaufwand beim Vergleich mit dem Vorjahr

diese 8 Millionen Schilling abzuziehen, die Heuer

in diesen Ziffern mit enthalten sind.

Zu erwähnen ist, daß sich ein Mehranfwand an

Personalbezügen von selbst ergibt, einerseits durch

die Vermehrungen an Personal, die ich vorhin erwähnt

habe. Durch diesen Faktor wird ein Mehraufwand

von 3'6 Millionen Schilling verursacht, während

jene Erhöhung des Aufwandes, die sich aus Höhcr-

reihungen und Vorrückungen ergibt, also aus einer

Erhöhung der Bezüge des einzelnen Angestellten

und Beamten mit 9'6 Millionen Schilling berück¬

sichtigt sind.

Wenn ich davon gesprochen habe, daß bei der

Veranschlagung des Personalanfwandes die Bezüge

nach den Bestimmungen eingesetzt sind, die heute

gelten, so muß ich hinzufügen, daß durch diesen

Umstand in keiner Weise vorgegriffen wird jenen

Verhandlungen, welche seitens der Bundesregierung,

und zwar, wie gestern zugesagt worden ist, in der

ersten Novemberwvche mit den Beamtenorganisationen

ausgenommen werden sollen. Es war unter allen

Umständen notwendig, den Bundesvoranschlag auf

den Bezügen aufzubauen, die jetzt gelten. Es wäre,

da sich die Budgetarbeiten in den letzten Wochen

sehr konzentriert haben, nicht möglich gewesen, die

Beamtenverhandlungen nebenher zu pflegen. Wir

haben daher die Bcamtenorganisationcn davon ver¬

ständigt, daß wir die Verhandlungen mit ihnen in

der ersten Novemberwoche aufnehmen und ihnen bei

diesem Anlaß mitteilen wollen/ zu welchen Be¬

schlüssen die Regierung in bezug aus die Fragen,

welche von den Beamtenvertretern ausgeworfen

wurden, gekommen ist. Es darf daher aus dem

Umstand, daß in dem Bundesvoranschlag auf Grund

der jetzt geltenden Bezüge gerechnet wird, weder

positiv noch negativ ein Schluß auf das, was die

Regierung bei diesen Verhandlungen den Beamten

eröffnen wird, gezogen werden.

Eine Ausnahme von diesen! noch zurückhaltenden

Vorgehen in bezug auf die Beamtenbesoldungsfragen

macht die Behandlung der Pensionsparteien. Wir

haben in den Voranschlag zunächst die Ziffer von

12'6 Millionen Schilling eingesetzt, welche im Sinne

der geltenden gesetzlichen Bestimmungen anch weiter

zu der 50prozentigen Angleichung der Alt- an die

Ncupensionisten verwendet werden soll. Sollte sich

im Henrigen Jahre infolge einer nicht vollständigen

Übereinstimmung der angestclltcn Berechnungen mit

dem Gebarnngserfolg ein Rest ergeben, so wird er
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gemäß Artikel II des Finanzgesetzes auf das Jahr 1929

hinübcrgeuonimen werden. Außerdem haben tvir aber

eine Post von 5 Millionen Schilling für sonstige

Maßnahmen zugunsten der Pensionisten eingesetzt.

Diese Post ist nicht näher definiert, weil sich die

Regierung Vorbehalten muß, die Verwendung dieses

Betrages eventuell noch im Zusammenhang mit

anderen Fragen zu besprechen und schließlich zu

bestinnnen.

Ich will noch erwähnen, daß ich hinsichtlich der

Angleichungsmaßnahmen für Altpensionisten über

das, was am Ende des Vorjahres gesetzlich beschlossen

wurde, noch insofern hinansgcgangen bin, als wir

den achtzig- und mehrjährigen Eisenbahnaltpensionisten

eine üOprozentige Angleichung, haben zuteil werden

lassen, was für die Betreffenden eine Erleichterung

ihres letzten Lebensabschnittes bedeutet.

Ich habe im vorigen Jahr den Bundesausgaben

in der laufenden Verwaltung jene gegenübergestellt,

die wir Jnvestitionszwecken zuführen. Ich will das

jetzt analog tun, um zu zeigen, daß sich Heuer bei¬

läufig das gleiche Verhältnis ergibt. Die Netto¬

bundesausgaben in der laufenden Verwaltung — so

errechnet, wie ich cs voriges Jahr an der Hand

des Bundesvoranschlages getan habe, damals waren

es 847 Millionen Schilling — belaufen sich aus

937 Millionen Schilling. Ihnen stehen die Jnve-

stitionsansgaben mit 218 Millionen Schilling — im

Vorjahr waren es 200 — gegenüber. Das Verhältnis

ist also annähernd dasselbe geblieben, wobei ich nur

hinzufügen möchte, daß wir hinsichtlich der Charakteri¬

sierung von Ausgaben als Jnvestitionsausgaben heuer

noch vorsichtiger gewesen sind als im vergangenen

Jahre. Es wurde eine Reihe von Posten, deren

Behandlung als Jnvestitions- oder laufende Aus¬

gaben fraglich sein konnte, nunmehr zu den laufenden

Ausgaben gerechnet. Mit um so größerer Sicherheit

kann ich sagen, daß das Verhältnis zwischen beiden

Gruppen sich nicht etwa zuungunsten der Investitionen

verschlechtert hat.

Ich habe im vorigen Jahre eine prozentuelle

Abschätzung des Verhältnisses des Aufwandes in den

wichtigsten Verwaltungszweigeu zum Gesamtanfwande

vorgeuonimen. Die Ziffern sind heuer gegenüber dem

Vorjahre so wenig verschieden, daß es kaum inter¬

essant wäre, die Details neuerlich zu behandeln. Ich

will nur bemerken, daß das perzentuelle Verhältnis

des Nettopensionsaufwandes zu dem Nettoverwaltungs¬

aufwand nach wie vor ein durchaus abnormales ist.

Wir haben voriges Jahr 21'7 Prozent ausgewiesen

und wir müssen heuer unter Zuziehung des Betrages

von 5 Millionen Schilling, den ich schon erwähnt

habe, den Prozentsatz mit 21°9 annehmen.

Ich will nun, hohes Haus, dazu übergehen, die

Ausgabenseite des Budgets, und zwar die inter¬

essantesten Posten der Mehrausgaben zu besprechen,

und zwar zunächst in bezug auf die laufende Ge¬

barung. Hier finden wir bei dem Kapitel der

Staatsschuld eine erhebliche Erhöhung des Betrages,

der für die Verzinsung und Tilgung der neu auf-

zunehmenden Jnvestitionsanleihen dienen'soll. Diese

Erhöhung ergibt bei der Staatsschuld ein Mehr¬

erfordernis von 13'2 Millionen Schilling. Wir

mußten hier ferner jene 10 Millionen Schilling

einfügen, die als erste Rate der Rückzahlung der

Reliefschulden bereits von mir genannt worden

sind und die nunmehr das Erfordernis der Staats¬

schuld erhöhen. (Abg. Br. Ellenbogen: Daher

der hohe Betrag der Tilgung bei den anderen

Währungsschulden.) Ganz richtig, Sie werden

gefunden haben, daß der Tilgungsbetrag bei den

anderen Währungsschulden sehr hoch ist; davon sind

10 Millionen Schilling die erste Rate der Rück¬

zahlung für die Reliefschulden. Ich niöchte bei

diesem Anlaß erwähnen, was den Kennern unseres

Budgets gegenwärtig ist, daß bei dem Aufwand

für die Staatsschuld die Tilgungsbeträge inbegriffen

sind. Für 1929 machen diese Tilgungsbeträge zu¬

sammen 74 Millionen Schilling aus. Es darf nicht

übersehen werden, daß die Schuldentilgung eine

Entlastung des Staates bedeutet.

Von den einzelnen Ressorts sprechend, will ich

erwähnen: Bei der Polizei ergibt sich gegenüber

dem Ansätze von 1928 ein Mehrerfordernis von

6 Millionen Schilling, bei der Gendarmerie von

15 Millionen Schilling. Ich will bei diesem Anlaß

erwähnen, daß die Kosten der Grenzkontrollstellen

nunmehr auf den Bund rückübernommen worden

sind, eine Maßnahme, auf die seitens einiger

Länder großes Gewicht gelegt worden ist, auch aus

administrativen Gründen. Diese Maßnahme ergibt

ein Mehrersordernis von 0'2 Millionen Schilling,

das bei der Jnncnverwaltung aufscheint. Bei der

Justiz ergibt sich ein Plus von 3'2 Millionen

Schilling, wobei 0'7 Millionen Schilling auf die

Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige nach deni

neuen Jugendgerichtsgesetz entfällt. In der Unter-

richtsverwaltuug ist ein Plus von 6°5 Millionen

Schilling zu verzeichnen. Bei den land- und forst¬

wirtschaftlichen Krediten beträgt das Plus 4°9 Mil¬

lionen Schilling, so daß sich der Aufwand dieser

Verwaltung auf 47 Millionen Schilling erhebt.

Von diesem Plus entfällt ein Teil von 2 Millionen

Schilling ans Wasserbau und ein Teil von 1°4 Mil¬

lionen Schilling auf die allgemeinen Maßnahmen

zur Förderung der Landwirtschaft. Im Handcls-

ressort ist zu beachten, daß sich für den Neuaufbau

des Justizpalastes eine Aufwandziffer von 3'5 Mil¬

lionen Schilling ini Jahre 1929 gegenüber 2 Mil¬

lionen Schilling im heurigen Budget, daher ein

Plus von 1'5 Millionen Schilling ergibt. Für die

Straßenerhaltung ist wieder ein Betrag von

13 Millionen Schilling, eingesetzt. Für die neuen

sogenannten Programmstraßen mit einer neuzeitigen
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Straßendecke ist so wie im heurigen Jahre ein

Betrag von 11 Millionen Schilling wieder in

vollem Umfange eingesetzt, daß also in Aussicht

genommen 'ist, daß diese Aktion ohne Schmälerung

und ohne Verlangsamung des Tempos fortgeführt

wird. Das hohe Hans weiß ja, daß im heurigen

Jahre in allen Bundesländern eine ganze Anzahl

von Straßen — meines Erinnerns gegen 200 Kilo¬

meter — bereits fertiggestellt worden ist. Die

Wichtigkeit dieser Maßnahmen für unsere Vcrkehrs-

verhältnisse im allgemeinen und für den Fremden¬

verkehr im besonderen ist uns allen gegenwärtig.

Die Investitionen durch Anschaffung von Straßen¬

maschinen, Brückenherstellungen usw. zeigen ein Plus

von 1°9 Millionen Schilling und schließlich der

Luftverkehr einen Mehrbedarf von 0°7 Millionen

Schilling. Der Aufwand für das Heerwesen hat in

einem ähnlichen Ausmaße wie die übrigen Bcr-

waltungszweige um 4'1 Millionen Schilling An¬

genommen.

Die größte Zunahme des Aufwandes findet sich

in dem Abschnitt über die soziale Verwaltung. Hier

ist ini ganzen ein Ausgabenplus in der Höhe von

27'6 Millionen Schilling zu verzeichnen. Davon ent¬

fällt ans die Volksgesundheit, vor allem also auf

das Spitalswesen, ein Plus von 7'1 Millionen

Schilling, also ein nicht unbedeutender Betrag. Der

Kleinrentnerkredit ist im Jahre 1929 sowie ini Jahre

1928 mit 8 Millionen Schilling vorgesehen. Wenn

cs, wie ich hoffe, zu der Verabschiedung des Klein¬

rentnergesetzes nach dem Entwurf kommt, den der

Referent des Unterausschusses ausgearbeitet und mit

Zustimmung der Regierung dem Unterausschuß vor¬

gelegt hat, wird sich die Leistung für die Klein¬

rentner im Gesamten wesentlich erhöhen, weil dann

zu den Leistungen des Bundes die Leistungen der

Gemeinden hinzutreten werden. Wenn es dann auch

noch dazu kommt, wie in diesem Entwurf vor¬

gesehen ist, daß den im Gesetzentwurf umschriebenen

Kleinrentnern nicht nur die Aussicht auf eine

administrative Gabe, sondern ein Rechtsanspruch auf

diese Renten zukommt, die dann noch festzusetzen sein

werden — vorläufig hu Wege der Verordnung —,

dann wird zur Besserung des Loses der Klein¬

rentner ein wesentlicher Schritt getan sein. Ich rechne

darauf, daß die Arbeiten des hohen Hauses es

ermöglichen werden, diesen Schritt sobald als möglich

zu vollziehen.

Was die Arbeitslosenversicherung anbslangt, so

will ich das hohe Haus über die Anzahl von Unter¬

stützungsempfängern informieren, niit denen gerechnet

wtirde. Nach den Angaben des Ministers für soziale

Verwaltung, nach denen bei der Budgetierung vor¬

gegangen wurde, haben wir mit 99.000 Beziehern

der ordentlichen Arbeitslosenunterstützung, mit

58.000 Beziehern der Notstandsaushilse — selbst¬

verständlich immer im Jahresdurchschnitt gerechnet —,

mit 47.000 Altersrentenbeziehern — daS ist

eine Ziffer, die sich in ihrem Anwachsen nicht ver¬

ringert — und von den Altersrentnern, die nach

bettt Gesetz über die Versicherung der landwirt¬

schaftlichen Arbeiter anzunehmen sind, tnit 15.000

Personen zu rechnen. Das ist die Anzahl von

Personen, mit denen im Voranschlag gerechnet wird.

Ich erwähne bei diesem Anlaß, daß die gesamten

Mehrausgaben bei der sozialen Verwaltung, die

mehr als 27 Millionen Schilling ausmachen, aller¬

dings auch Mehreinnahmen aus den Beiträgen für

diese Sozialversicherungseinrichtungen gegenüberstehen.

Ich will schließlich erwähnen, daß bezüglich der

Zuwendungen an die Bundestheater, wenn man den

Zuschttß zur laufenden Verwaltung und die In¬

vestitionen, die ja in diesem Zlveige kaum sehr scharf

voneinander zu unterscheiden sind, zitsamnienfaßt,

der Betrag im Jahre 1928 und im Jahre 1929

mit 5 3 Millionen Schilling gleichgebliebcn ist.

Ferner ist zu erwähnen, daß bei der Postsparkasse

der staatliche Zuschuß sowie im Budget für das

Jahr 1928 auch in demjenigen für das Jahr 1929

mit 5°5 Millionen Schilling erscheint. Auch in diesem

Punkt ist eine Änderung des Ansatzes nicht erfolgt.

Ich darf hiebei sagen, das sich die Tätigkeit der

Postsparkasse durchaus erfreulich entwickelt und daß die

Teilnahme des Publikums an dieser Einrichtung des

Staates im steten Wachsen begriffen ist. Wir können

annehmen, daß das Institut tveitcre Fortschritte zu

seinem Gedeihen und zum Nutzen der Volkswirtschaft

machen wird.

Ich gehe nun zur Besprechung der Bundes¬

einnahmen . über und will an die Spitze dieser

Betrachtungen die Erklärung stellen, das; von irgend¬

welchen neuen Steuern oder Steuererhöhungen nicht

die Rede sein kann. Die Schätzungsansätze, auf

welche sich dieser Teil des Bundesvoranschlages auf-

bant, sind allerdings in den wichtigsten Positionen

erheblich erhöht; ich will die wichtigsten dieser

Positionen dem hohen Hause vorführcn. Das Erträgnis

des Tabakmouopols scheint im Bundcsvoranschlage

mit 9'8, also nahezu 10 Millionen Schilling höher

als im 1928er Voranschläge, also ein ziemlich an¬

gespannter Ansatz. Beim Salzmonopol ist ein Plus

von 0'4 Millionen Schilling, bei den Lotterie¬

verwaltungen ein Plus von 1 Million Schilling.

Bei den direkten Steuern ist gegenüber den Ansätzen

des Voranschlages für 1928 mit einem Mehr-

eingange von 31 Millionen Schilling gerechnet, der

sich folgendermaßen auf die wichtigsten dieser Steuern

verteilt: Einkommensteuer 9 Millionen, Körperschafts¬

steuer 14 Millionen, Erwerbsteuer 3 Millionen,

Rentensteuer 2 Millionen trnd Tantiemenabgabe

2 Millionen Schilling. Ich will erwähnen, daß

sich in der Gesetzgebung über diese Steuern keine

Änderung in der jetzigen Periode ergeben hat, und

daß die Vereinfachungen, denen wir auf diesem
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Gebiete nachstreben, sich namentlich auf das Gebiet der

Besteuerung des Kleingewerbes beziehen. Wir ver¬

suchen, dort die Veranlagung dadurch zu vereinfachen,

das; man, wv es die Verhältnisse gestatten, branchen¬

weise zu einer Art Pauschalierung gelangt, indem

gewisse, leicht erfaßliche Betriebe Merkmale, wie zum

Beispiel die Anzahl der Gehilfen, zu einem Schlüssel
verwendet werden, der die große Mehrzahl dieser

dem Kleingewerbestande angehörenden Zensiten rasch
und möglichst ohne Reibungen erfassen läßt.

Diese Aktion macht erfreulicherweise Fortschritte; ich

hoffe, daß wir bald dazu gelangen werden, daß die

große Masse der Personen, die dazu geeigneten

Gruppen angehören, dadurch von manchen Schwierig¬

keiten befreit sein werden.

Zu erwähnen ist, daß bei den Einnahmen des

Bundes an Abgaben auch mit der Vergütung gerechnet

ist, welche der Bund von den Ländern für die

Veranlagung gewisser Landesabgaben erhält. Die
Gesetzgebung hat bekanntlich den Vergütungssatz, der

diesbezüglich gegolten hat, in einer Novelle aus dem

heurigen Jahr herabgesetzt; infolgedessen ist mit einem

Mindereingang an solchen Vergütungen in der Höhe

von 0°8 Millionen zu rechnen. Der Bergütungs-

betrag erreicht im Jahre 1929 nur 2'6 gegen

3'4 Millionen im heurigen Jahre. Ebenso will ich

bemerken, daß die Erhöhung der Vergütung, welche
der Bund den Ländern in der sechsten Abgaben¬

teilungsnovelle in Aussicht gestellt hat, die gegen¬
wärtig im Unterausschüsse des Finanzausschusses

beraten wird, mit 5 Millionen Schilling bei den

Ansätzen des Bundesvoranschlages berücksichtigt ist.

Ich zähle darauf, daß diese Novelle mit den

Bestimmungen, die in ihr vorgesehen sind, rechtzeitig

Gesetz wird; darum mußte ich mit diesem Mehr¬

betrag von 5 Millionen rechnen. Eine Ziffer, deren

Besprechung nicht überflüssig ist, betrifft die Gesamt-

hohe der Ertragsanteile, die vom Bund aus den

genieinschaftlichcn Abgaben an Länder und Gemeinden

abgegeben werden, sie sind von 236'4 Millionen im

Voranschlag für 1928 ans 265'8 Millionen ge¬

stiegen, daher um 29°4 Millionen Schilling.

Eine sehr wichtige Einnahmspost bilden die Zölle;

hier ist mit einem Plus von 21 Millionen gegen¬

über dem Voranschlag für 1928 gerechnet. Die

Zolleinnahmen sind daher im vorliegenden Elaborat

auf 248 Millionen geschätzt. Bei der Warcnnmsatz-

stener ist gleichfalls mit einem Plus, und zwar von

17 Millionen gerechnet, bei den Stempel- und

Rechtsgebühren trotz Herabsetzung der Jmmobiliar-

gcbühren mit einem Mehr von 5'9 Millionen

Schilling. Ein kleines PluS findet sich bei dem Er¬

trägnis der Branntweinabgabe mit 0°8 Millionen

Schilling und der Bierabgabe mit 0°5 Millionen

Schilling, während das Erträgnis der Znckersteucr

um einen viel bedeutenderen Betrag höher eingesetzt

ist, nämlich um 6'7 Millionen.Schilling mehr, dies

deswegen, weil die Zuckererzeugung in Österreich er¬
freulicherweise stetigzunimmtund daher diese inländische

Erzeugung, welche der Steuer, aber nicht dem Zoll
unterliegt, in der erhöhten Ziffer des Erträgnisses der

Zuckerstener zum Ausdruck kommt. Es ist mit einem

steuerpflichtigen Verbrauch von 1,300.000 Zentner

gerechnet.

Ich will mich nun den wichtigen Investitionen

im engeren Sinne zuwenden, von denen ich schon

vorhin in allgemeinen Umrissen gesprochen habe.
Wir haben für die Bundesbahnen eine Jnvestitions-
sumnie von 114 Millionen Schilling vorgesehen.
Von dieser Summe entfallen auf die Einführung

der elektrischen Zugsfördernng 25 Millionen Schilling
ans sonstige Aufwendungen 89 Millionen Schilling.
Diese 25 Millionen Schilling sollen dazu dienen,

die zweite Elektrisierungsetappe im Jahre 1929 ab¬

zuschließen. Hiezu ist zu bemerken, daß der bezügliche
Aufwand sich znm Teil wegen der längeren Bauzeit,

so an den Kraftwerken im Stubachtal und bei
Mallnitz, dann aber auch wegen der Notwendigkeit
von ergänzenden Beschaffungen und Herstellungen

wesentlich erhöht hat. Sehr wichtig ist es, zu

beachten, daß die Kosten dieser Elektrifizierung die
Voranschläge sehr bedeutend übersteigen. Es muß
mit einer Überschreitung der ursprünglich sichergcstellten
Summe von 50 Millionen Schilling gerechnet werden,

von denen 25 Millionen Schilling auf das Jahr 1929

entfallen.

Der übrige Betrag von 89 Millionen Schilling

zerfällt in einen Betrag von 36'6 Millionen Schilling
für bauliche Anlagen und 52'4 Millionen Schilling
für Erneuerung des Fahrparks. Unter den baulichen

Anlagen sind wieder sehr bedeutend die Schienen¬

neulagen. Dabei handelt es sich um Aushölung von

Maßnahmen, die in früherer Zeit nicht vorgenommcn
werden konnten und nicht vorgenonnnen wurden.

So sollen ini Jahre 1929 Geleise in einer Gesamt¬

länge von 450 Kilonicter mit modernem Oberbau

ausgerüstet werden. Auf Investition wird nur der

Teil des Aufwandes gerechnet, welcher eine Ver¬

mehrung des Anlagewertes bedeutet, während der
Rest aus der Betriebsrechnnng gedeckt werden muß.

Ebenso wird von den Beträgen, die sich bei den

baulichen Anlagen ergeben, ein Teil zur Ersetzung
von auf alten Systemen beruhenden Brücken durch

neue schwererer Konstruktion verwendet, ein anderer

Teil zur Erweiterung von Bahnanlagen, Fortführung

der Ausgestaltung einiger größerer Bahnhöfe und zu

anderen Maßnahmen zur Hebung der Betriebssicher¬

heit, zur Ergänzung des Unterbaues, Lehnen, Nfer-

schutzbanten, Signal- und Sichcrnngsanlagcn, die

zur Fortentwicklung des Verkehrs erforderlich sind.
Die zweite Tcilziffer mit nicht weniger als

52°4 Millionen Schilling soll zur Renovierung des

Fahrparkes verwendet werden. Ein kleiner Teil davon
entfällt ans die Bezahlung von Bestellungen, die in ver-
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gangene Jahre zurückreichen und noch abgedeckt

werden müssen, ein anderer Teil aus die Abdeckung

von Bestellungen, die erst im Laufe der Zeit zur

Ablieferung von Maschinen führen, so aus der Be¬

stellung vom Jahre 1926, die sich ans 180 Loko¬

motiven bezog, wobei ein Restbetrag von 6*/- Mil-

lionen Schilling 1929 zu berichtigen sein wird und

ein Rest von 6 Millionen Schilling auf 50 Loko-

motiven ans den Bestellungen des Jahres 1928.

Ebenso aus dem gleichen Jahr eine große Anzahl

von Wagen, darunter 490Personcnwagen, 200 Dienst¬

wagen, 5450 Güterwagen. Endlich wird ein Teil¬

betrag von 3 Millionen Schilling für kohlcnerspa-

rende Einrichtungen zu verwenden sein sowie zur

Einrichtung von Selbstentladern zur Bewältigung der
Massengütcrentladung.

Von den Jnvestitionskrediten von 6 5'8 Mil¬

lionen Schilling, die der Post-, Telegraphen- und

Telephonanstalt zur Verfügung gestellt werden sollen,

steht an der Spitze ein Teilbetrag von 50'7 Mil¬

lionen Schilling zur Legung von Fern- und Bezirks¬

kabeln des Netzes, bei dem heute schon 1750 Kilo-

metcr im Betrieb stehen, ein Kabel von 340 Kilo¬

nieter sich im Bau befindlich, nun durch weitere

320 Kilometer im Jahre 1929 erweitert wird.

Unter den Strecken kommen hier in Betracht die

Nordsüdstreckenfortführung bis Spielfeld an der

jugoslawischen Grenze, dann die Fortführung des

Transversalkabels, welches von Salzburg nach Mallnitz

läuft und nunmehr von Mallnitz bis Villach fort¬

gesetzt werden soll, endlich eine Strecke von Linz

bis Bruck an der Mur, welche das Linz-Wiener

Kabel zu entlasten bestimmt ist. Dann sollen außer

diesen Kabellegungen eine Anzahl von Freileitungen

gebaut werden und es sollen zahlreiche Ortsnetze
ihre Ergänzung erfahren.

In den Jnvcstitionskredit ist auch das Erfordernis

für die Vollautomatisierung eingerechnet, welche

zur Folge haben wird, daß die Einzelabonnenten

einen sogenannten Wähler selbst bedienen und sich

mit der anzusprecheudcn Stelle selbst verbinden. Mit

allen diesen Arbeiten sind auch Bauten notwendig

verbunden. Die Hochbanerfordernisse im Rahmen

des Jnvestitionskredites der Postanstalt sind mit

4°26 Millionen Schilling vorgesehen, einschließlich

Verstärkerämter in einer ganzen Reihe von Stationen,

unter anderem auch in Wien, teils Fortsetzungsbauten,

teils Neubauten. Schließlich gehört hieher das

Postkraftfahrwesen, bei dem 6 Millionen Schilling

für den Ankauf von neuen Kraftwagen und weitere

Beträge für die Erbauung von einigen Postgaragen,

so in Innsbruck und in Klagenfurt vorgesehen sind.

Ich niöchte nun, anknüpfend daran, daß wir

einem Jubiläum der Republik entgcgengehen, einen

flüchtigen Blick auf die wesentlichen Umrisse der

Budgetentwicklung in den letzten Jahren ziehen. Ich

kann dabei nicht auf die ersten Jahre der Republik

zurückkommen, weil die damaligen Budgetverhält¬

nisse einen Vergleich nicht zulassen, da die Gebarung

unter dem Zeichen der Inflation stand. Aber seit

dem Jahre 1923, von welchem an wir unseren

Wiederaufbau rechnen können, kann ich einige Ziffern
bieten.

Im Rechnungsabschluß für das Jahr 1923

haben bei bruttomäßiger Berechnung der Ausgaben

der Monopole und Betriebe die laufenden Aus¬

gaben des Bundes 1070 Millionen Schilling aus¬

gemacht. Sie steigen im Voranschlag für das

Jahr 1929 auf 1742 Millionen Schilling. Das

ist also eine Erhöhung um ungefähr 63 Prozent.

Die Einnahmen haben im Rechnungsabschluß für

das Jahr 1923 auf gleiche Weise berechnet

988 Millionen Schilling ausgemacht und sie sind

im Jahre 1929 auf 1777 Millionen Schilling

gestiegen, also um etwas mehr.

Diesen Ziffern stelle ich die Beträge gegenüber,

welche für Investitionen verwendet worden sind: im

Jahre 1923 76 Millionen Schilling, im Jahre 1929,

wie schon mehrfach erwähnt, 218 Millionen

Schilling. Das ist ein Ansteigen auf nahezu 300

Prozent. Wir sehen, in welchen: Ausmaß der staat¬

liche Aufwand für Investitionen stärker in die Höhe

gegangen ist und wie er nunmehr einen ganz

anderen Rang einnimmt als in den ersten Jahren.

Die Gesanltziffcr der Investitionen, die wir seit

1923 bis einschließlich 1929 vornehmen, erreicht

den Betrag von rund gerechnet 1000 Millionen
Schilling.

Es ist auch nicht uninteressant zu beachte», wie

in den Verwaltungszweigen, die die Förderung des

Wirtschaftslebens zum Gegenstände haben, in der

Spanne von 1923 bis 1929 der Aufwand gestiegen

ist. Wir haben den Aufwand des Land- und Forst¬

wirtschaftsministeriums in: Jahre 1923 unter Zu¬

rechnung der damals beim Handelsressort vcrrech-

neten Wasserbauten von 4°1 Millionen Schilling
mit 15°4 Millionen Schilling und nun mit

49 Millionen Schilling. Dies ist also eine Ver¬

dreifachung. Darunter befindet sich der Kredit für

die allgemeine Förderung der Landwirtschaft, der

dainals mit 0'7 Millionen Schilling zu finden ist,

1929 mit 9'9 Millionen Schilling, also eine ganz
gewaltige Erhöhung.

Aber auch beim Handelsressvrt finden wir unter

Ausscheidung des Aufwandes für Wasserbauten ein

Ansteigen von 24'3 auf 87 3 Millionen Schilling

im Jahr 1929, also auf mehr als das Dreifache.

Das alles sind nicht Investitionen im eigentlichen

Sinne, sondern das ist Verwaltungsaufwand, zu

produktiven Zwecken, zur Förderung der Wirtschaft.

Gestatten Sie nun, hohes Haus, daß ich au

meine Erläuterungen zum vorliegenden Bundes-

voranschlage einige Bemerkungen wirtschaftlicher

Natur anknüpfe. Wir wissen, daß die Staats-
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gcbarnng nie etwas auf sich selbst Beruhendes sein

kann, sondern daß ihr Gedeihen und ihre Ent¬

wicklung auf das engste mit Gedeihen und Ent¬

wicklung der Wirtschaft znsammcnhängt. Wir wissen,

daß auch unsere zukünftigen Aussichten auch in

staatsfinanzieller Hinsicht eng damit verbunden sind,

was wir von der Wirtschaft erwarten können. Da

lassen sie mich nun mit kurzen Worten folgendes

hervorheben: was wir alle mit Befriedigung beob¬

achten und von Jahr zu Jahr fortschreiten sehen,

ist zunächst die Entwicklung unserer Landwirtschaft.

Hier sehen wir von Jah'r zu Jahr erfreuliche Fort¬

schritte sich vollziehen, ebenso auch im heurigen Jahr.

Ein zweites Moment, das gleichfalls in erfreu¬

licher Entwicklung begriffen ist, ist der Fremden¬

verkehr. Auch ans diesem Gebiete können wir eine

starke Zunahme und eine für unsere Wirtschaft

erfreuliche Entwicklung konstatieren.

Ich glaube aber, daß weder die Entwicklung der

Landwirtschaft noch die des Fremdenverkehrs es

uns allein verständlich machen würden, daß trotz

der ungünstigen Ziffern, welche unsere Handels¬

bilanz leider nach wie vor aufweist, doch der

Stand der Nationalbank ein so befriedigender ist.

Verschuldung an das Ausland und Abverkauf von

Papieren können auf die Dauer nicht eine zu¬

reichende Erklärung bieten.

Den immer wieder beobachteten Stand der

Nationalbank kann ich mir nur dadurch erklären,

daß eine schwer erfaßbare Post gleichfalls eine

günstige Entwicklung zeigen muß, nämlich das, was

man mit einem allgenicinen Ausdruck „Dienste"

nennt. Darunter versteht man Handel, Versicherungs¬

wesen, Kulturleistungen, allerlei schwer definierbare

Einzelheiten, die neben dem Güter- und Warenver¬

kehr im Verkehr mit dem Auslande eine Rolle

spielen. Auch die Gestaltung dieser Wirtschaftser¬

scheinungen muß nach Ausweis unserer Bank- und

Valntaverhältnissc offenbar eine günstige sein.

Weniger günstig sind zweifellos die Fortschritte,

die mir im allgemeinen in bezug auf die Entwick¬

lung unserer Industrie verzeichnen können. Wenn

auch nicht verkannt werden soll, daß auch auf diesem

Gebiete mit zäher Arbeit Fortschritte errungen

werden, ist doch die allgemeine Entwicklung keine so

günstige, wie wir es wünschen würden. ' Es sei ge¬

stattet, bei diesem Anlasse eine Statistik zu be¬

rühren, die trotz mancherlei Fehlerquellen zu Rate

zu ziehen ish ivenn wir uns über den Stand

unserer wirtschaftlichen Verhältnisse orientieren wollen,

ich meine die letzte bearbeitete Einkommenstatistik,

das ist jene, die sich auf die Veranlagung des

Jahres 1925 bezieht. Diese Ziffern sind-lehrreich,

wenn sie auch nicht zu vorschnellen Urteilen ver¬

wendet werden dürfen. Wir finden also im Jahre 1925

eine Gesamtzahl von Einkvmmcnsteucrpflichtigen von

2'1 Millionen Personen, welche 32 Prozent der

Bevölkerung gleichkvmmt. Von diesen 2°1 Millionen

Personen sind 1'6 Millionen solche, bei denen die

Einkommensteuer im Abzugswege eingehoben wird,

während nur 0'5 Millionen, genauer 514.000 Per¬

sonen, zur Einkommensteuer veranlagt werden. Ich

ivill gleich bemerken, daß diese Ziffern in sich

Fehlerquellen enthalten, so zum Beispiel ist es

möglich, daß abzugssteuerpflichtige Personen mehr¬

mals gezählt werden, weil nach den Stammblättern,

die der Arbeitgeber ausfüllt, vorgcgangen wird und

daher beim Wechsel des Dienstverhältnisses mehr¬

malige Zählungen vorkoninien können. Diese Ziffern

verbürgen also keine absolute Exaktheit, sind aber

immerhin lehrreich. Auch folgender Vergleich ist in¬

teressant: In den 1'6 Millionen Abzugssteucrpflich-

tigen sind auch die öffentlichen Angestellten und

Pensionisten enthalten, und zwar — weil diese

Gruppen hinsichtlich der Steuerabfuhr besonders be¬

handelt werden — die Bundes-, Bnndesbahnange-

stellten und die Pensionisten dieser Kategorien. Diese

Gruppen sind nun in dieser Statistik mit

311.000 Köpfen eingesetzt, einer Zahl, die jener

ziemlich nahckommt, die ich vorhin bei meineui Über¬

blick über den Pcrsonalstand des Bundes angeführt

habe. Die Zahl der Privatangestellten würde sich

dann — wenn auch die anderen öffentlichen Ange¬

stellten, vor allen: die Gemeindeangestellten, die

sicherlich schon in Wien allein eine beträchtliche Zahl

ansmachen, hier mit ausgenommen sind — in diesem

sehr beiläufigen Sinne auf ungefähr 1°2 oder

13 Millionen Personen belaufen.

Ich will noch bemerken, daß das Verhältnis

zwischen Abzugssteuer und veranlagter Steuer bei

der Leistung der Steuern nicht mit dem Verhältnis

der Kopfzahl der Steuerpflichtigen übereinstimmt.

Das ist erklärlich, weil die veranlagte Steuer in

der Regel nur die höheren Einkommen trifft. Die

Steuerleistnng ist bei dieser Statistik im Jahre 1925

in: ganzen mit 145°5 Millionen Schilling ermittelt,

wovon auf die Abzugsstcner 52'7 und auf die ver¬

anlagte Steuer 92°8 Millionen Schilling entfallen.

Bei der Aufstellung, die ich jetzt anführen werde,

ist die Abzngsstencr nicht berücksichtigt; ich werde

ferner nicht die absoluten, sondern gleich die Prozent¬

ziffern nennen: Die mit der Einkommensteuer

veranlagte Zahl der Zensitcn verteilt sich nach der

Einkommenhöhe auf folgende Gruppen: bis zu

1400 8 im Jahre 1 Prozent, von 1400 bis

2000 8 28 Prozent, von 2000 bis 3000 8

25 Prozent, von 3000 bis 4800 8 22 Prozent,

von 4800 bis 10.200 8 nur mehr 17 Prozent,

von 10.200 bis 22.000 8 nur mehr 5 Prozent

und für alles, was über 22.000 8 ist, zusammen

nur 2 Prozent. Es umfassen daher die veranlagten

Einkommen zwischen jährlich 1400 und 10.200 8

92 Prozent der veranlagten Einkommen überhaupt,

während die anderen Einkommen daneben fast ganz
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verschwinden: der Rest beträgt nur mehr 8 Prozent,

wovon 1 Prozent auf die niedrigsten und 7 Prozent

ans die höchsten Einkommen entfallen. Sehr be¬

achtenswert ist auch die Statistik des gesamten cin-

konimenstenerversteuerten Einkommens, ohne Unter¬

schied zwischen- Abzugsstener und veranlagter Steuer,

nach Einkoninienquellen. Nach den Rubriken des

Einkoninienstenerbekenntnisses sind die Beträge unter¬

schieden, wie sie ans den verschiedenen Einkommen-

quellen fließen. Es ergibt sich hiebei von einem

gesamten besteuerten Einkommen von 5670 Millionen

Schilling für das Jahr 1925 ein Betrag von

35147 Millionen Schilling ans Diensteinkommen.

Davon sind nur 266 ans Grund von Bekenntnissen

veranlagt, die ganze übrige Masse ist von der

Abzugssteuer getroffenes Diensteinkommcn. 3514 Mil¬

lionen Schilling ist also Diensteinkommen. Dann

kommt der Größenordnung nach Einkommen von

Unternehmungen mit !39l8, hierauf — in weitem

Abstande — Grundbesitz mit 517 Millionen Schilling,

hierauf — wieder in weitem Abstande — sonstige

Einkommen mit 140 Millionen Schilling — da¬

runter sind auch Spcknlationseinkommen, welche im

Jahre 1925 immerhin eine gewisse Bedeutung

hatten, dann folgt Einkommen ans Kapitalsbesitz

— wieder in einem erheblichen Abstand — mit nur

98 Millionen Schilling und schließlich Einkommen

ans Gebäuden nur mit einer Minimalziffcr, mit

8'35 Millionen Schilling. Perzentnell gerechnet er¬

gibt das, daß von deni gesamten mit Einkommen¬

steuer getroffenen Einkommen 62 Prozent ans die

Dienstbezüge entfallen, 25 Prozent auf die Unter¬

nehmungen, 9 Prozent auf den Grundbesitz, nur

2 Prozent aus das Kapitalseinkommen. Diese

Statistik ist, wenn sie auch mit Fehlergncllcn be¬

haftet ist, immerhin interessant. Ich will noch be¬

merken, daß die genannte Ziffer von 5670 Mil¬

lionen Schilling nicht das Volkseinkommen wieder¬

gibt, sondern daß sie nur die Summe der von der Ein-

koinnlensteuer getroffenen Einkommen darstellt. Ich

habe darauf verwiesen, daß von den veranlagten Ein-

konimen aus die Stufen zwischen 1400 und 10.200 8

92 Prozent, Mo weitaus der überwiegende Teil,

entfallen, während die höheren Einkommen daneben

verschwinden. Ich habe dann aus der letztange-

führten Zusammenstellung hervorgehoben, wie sehr

in den besteuerten Einkommen die Diensteinkommen

und die Einkommen aus Unternehmungen, die im

wesentlichen Gewerbebetriebe sind, prävaliercn und

habe auf die geringe Rolle Hingelviesen, die dem

Einkommen aus Kapitalsbesitz zukommt. Man könnte

allerdings einwenden, daß das Einkomnien ans

Kapital unvollständig erfaßt ist. Ich gebe zu, daß

das im Abzugsweg besteuerte Diensteinkommen am

genauesten ersaßt wird und daß das Kapitalscin-

kommen nicht so genau erfaßt werden kann. Aber

das ist hier nicht wesentlich. Wenn man bei diesen

98 Millionen oder 2 Prozent des gesamten Ein-

koinnrens die Fehlerquellen auch überreichlich berück¬

sichtigen will, so bleibt doch die Erkenntnis be¬

stehen, daß das Kapitalseinkonnnen eine ganz mini¬

male Rolle spielt. Es ist eben bei uns nicht nur

der Ertrag des angelegten Kapitals ein perzentnell

geringer, sondern die Menge des angelegten

Kapitals selbst ist gering, denn die Kapitals-

bildung ist eine sehr langsame. Wenn ich auch über¬

zeugt bin, daß seit dem Jahre 1925 erhebliche

Fortschritte gemacht worden sind, so ist doch das

statistische Bild ans dem Jahre 1925 beachtlich.

Wir würden znr Rationalisierung der Industrie,

zu ihrer Entwicklung und Anpassung an die

modernen Verhältnisse nicht nur das brauchen, was

wir in Österreich gewiß besitzen: technisches Können,

geistige Fähigkeiten, eine geschickte und tüchtige

Arbeiterbevölkerung, sondern wir brauchen natürlich

auch Kapital. Ohne Kapital kann nian die Betriebe

nicht ausbauen und modernisieren, wie cs notwendig

wäre. Kapital kommt wohl zum Teile aus dem

Auslande herein, wir würden aber wünschen, daß

sich die inländische Kapitalsbildung rascher vollzieht.

Darauf müssen wir mit allem Ernst hinarbeiten.

Gesetzgebung und Verwaltung können nur unter¬

stützend wirken, sie können vernünftige Einrichtungen

treffen, sie können Hemmnisse beseitigen, gewisse Ein¬

richtungen, die überlebt sind und unser Wirtschafts¬

leben stören, wegränmen, damit sich Unternehmungs¬

lust und Betätigungsdrang geltend machen können

und damit die Lust zum Sparen wächst. In dieser

Richtung haben wir einiges nachzuholen. Auch wenn

einem Teile der Bevölkerung die Zusammenhänge

mit der wirtschaftlichen Entwicklung noch nicht ver¬

ständlich sind, so wird die Einsicht in diese Zu¬

sammenhänge sich gewiß noch einstellen. Ich bin

überzeugt, daß wir mit diesen Dingen, wie zum

Beispiel mit unserem veralteten Mietengesetz, die sich

in das Bild der modernen Wirtschaft nicht ein-

fügen, nicht vorwärtskommen werden. (Zwischen¬

rufe.) Die Daten, die ich Ihnen angeführt habe,

zeigen, >vas wir brauchen. Wir brauchen eine leb¬

hafte Kapitalsbildung im Inland, wir brauchen

wirksames Sparen; Spartrieb kann sich nur dann

geltend machen, wenn das Publikum zu den Anlagen

Vertrauen hat, denen das ersparte Geld zugeführt

wird. Um Mißverständnissen vorzubeugen, will ich

bemerken, daß es uns nur erwünscht sein kann,

wenn sich diese Kapitalsbildung in recht weitem

Rahmen in den breiten Massen vollzieht. (Br. Bauer:

Bas wird durch die Erhöhung der Mietzinse sehr

gefördert werden!) Gewiß wird durch eine Reform

des Mieteugesetzes das Vertrauen, auf die Geltung

wirtschaftlicher Gesetze gefördert werden. Ansammeln

voic Kapital kann nur durch Sparen und dieses

nur durch sorgsames Wirtschaften möglich werden.

Der Staat muß in seiner Wirtschaft voraus-
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gehen. Würde au dieser Stelle eine leichtfertige und

verschwenderische Gebarung herrschen, so würde sich

der Schade von da aus auf die anderen öffent¬

lichen und von dort aus wieder auf die privaten

Wirtschaften ausbrciten. Wir aber bemühen uns

— es ist dies unsere Pflicht und auch dieser

Bundesvoranschlag ist wieder Zeuge dafür, daß wir

uns dieser Pflicht bewußt sind —, die Wirtschaft

im Bunde haushälterisch und vorsichtig zu führen.

Die Regierung hofft, daß sie dadurch nicht nur dem

Bund das Vertrauen aller wirtschaftlich urteilenden

sichert, sondern daß darüber hinaus der gesamten

Wirtschaft ein Beispiel gegeben wird, der Wirtschaft,

die ja ihre Erstarkung nur bei Einhaltung dcr

strengsten Grundsätze der Sparsamkeit finden kann.

(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Über Antrag Sever wird beschlossen, die Re¬

gierungsvorlage B. 222 in einer der nächsten

Sitzungen der ersten Lesung zu unterziehen.

Es wird zur Tagesordnung übergcgangen. Ter

erste Punkt der Tagesordnung ist die Fortsetzung

der ersten Lesung dcr Regierungsvorlage B. 214,

betr. das Polizeiaufsichts-Grundsatzgesetz, und dcr

ersten Lesung der Regierungsvorlage B. 213, betr.

das Schubgrundsatzgesetz.

Brachmann: Hohes Haus! Die beiden Grund¬

satzgesetze, die gegenwärtig zur Beratung stehen, sind

eine Ergänzung unserer unvollendeten Bundesver¬

fassung. Man sollte meinen, daß infolge dcr geän¬

derten sozialen, wirtschaftlichen und politischen Ver¬

hältnisse im neuen Staate auch neue Auffassungen

in die Verfassung Eingang finden, daß diese neuen

Auffassungen über die Rechte und Pflichten der

Staatsbürger auch in dcr Bundesverfassung ihren

Niederschlag finden. Wenn man aber die beiden

Gesetze betrachtet, so muß inan sagen, daß die

Bundesregierung und die Mehrheitspartcien von

solchen neuen Auffassungen vollkommen frei sind.

Vor wenigen Wochen erst hat anläßlich der Debatte

über den 7. Oktober der Herr Bundeskanzler eine

begeisterte Rede für die Freizügigkeit gehalten und

dem Sinne nach erklärt, daß der Österreicher in

keinem Orte Österreichs als Fremder betrachtet und als

Fremder behandelt werden dürfe. Ganz im Widerspruch

dazu stehen nun die beiden Gesetze, die uns hier vor-

gelcgt wurden. Wenn wir uns daran erinnern, in

welcher Zeit das alte Schubgesetz zustande gekommen

ist, wenn wir uns daran erinnern, daß diese Zeit

die reaktionärste Epoche dcr Franziseo-Joscphinischen

Rcgicrnngszeit gewesen ist, die Zeit nach dem ersten

aktiven Auftreten der Arbeiterklasse, die Zeit nach

dein großen Hochverratsprotzesse, und ivcnn wir dann

im Motivenbcrichtc lesen, daß diese gesetzlichen Be¬

stimmungen im wesentlichen übernomnien werden,

weil sie sich bewährt haben, dann iiiuß man doch

wirklich sagen, daß der Hauch der neuen Zeit spurlos

an unserer Regierung vorübergegangen ist.

Das alte Schubgesetz war eigentlich nichts anderes,

als ein verstecktes Sozialistengesetz. Mit seinen dehn¬

baren Bestimmungen war es geeignet, jeder Schikane,

jeder Willkür gegen unliebsame Staatsbürger freien

Lauf zu lassen. Man hat tut alten Österreich nicht

den Mut gehabt, das mit der Brutalität einzu¬

gestehen, wie das Bismarck später in Deutschland

getan hat. Ich kann daran erinnern, daß es zum

Beispiel heute hohe Funktionäre, nicht nur in diesem

Lande, gibt, die seinerzeit Objekt derartiger Amts¬

handlungen gewesen sind. Das Schubgcsctz ist auch

seinem Wesen nach ein Klassengesetz, denn cs gilt

nur für arme Leute. Wenn Sie da in einem Para¬

graphen schreiben, daß diejenigen, die die öffentliche

und auch die private Mildtätigkeit in Anspruch

nehmen, nach diesem Gesetz behandelt werden müssen,

so ist doch nicht anzunehmen, daß Sie etwa den

Herrn Alexander Weiß, wenn er zu den Kapitalisten

schnorren geht, nach diesem Bundesgesetz behandeln

werden. Es ist auch ein überflüssiges Gesetz, denn

soweit die Bestimmungen dieses Gesetzes überhaupt

notwendig sind, nämlich hinsichtlich der Sträflinge,

wird ja in der Strafgesetzreform das Nötige vor¬

gekehrt werden. Alle anderen Bestimmungen ' sind

durchaus reaktionär und müssen abgelehut werden.

Nun hat der Herr Abg. Clessin in der letzten

Sitzung dieses Hauses auf dieser Tribüne ausgesührt,

er könne sich eigentlich den Widerstand der Sozial¬

demokraten gegen dieses Gesetz nicht recht erklären,

und wenn es eine Erklärung hiefür gäbe, so sei sie

nur in dem Gegensatz zu erblicken, in dem sich die

Sozialdemokratie gegenwärtig zur Bundespolizei

befinde. Nicht wahr, Herr Abg. Clessin, so haben

Sie gesagt? Aber Sie sind ganz daran vorüber¬

gegangen, daß bereits im Jahre 1888 in das

sozialdemokratische Parteiprogramm die Forderung

nach Abschaffung dieses Gesetzes ausgenommen wurde

und daß in dem Entwurf, den die Sozialdemokratie

im Jahre 1920 zur Bundesverfassung eingebracht

hat, ebenfalls die Abschaffung dieses Gesetzes ent¬

halten war. Ich kann aber den Herrn Abg. Clessin

noch au etwas anderes erinnern. Ich habe da einen

Entwurf, den die nationalen Vereinigungen im

Jahre 1920 auf dem Linzer Parteitag der natio¬

nalen Organisationen beschlossen haben. Es heißt da

(liest): „Entwurf einer österreichischen Verfassung,

beschlossen von den am 18. und 19. April 1920

in Linz versammelten Vertretern der nationalen

Parteien und Landesorganisationen." Was sagt nun

dieser Entwurf über die Freizügigkeit? Es heißt da

(liest): „Jeder Staatsbürger hat das Recht dcr

Freizügigkeit der Person und des Vermögens in

allen zum Bunde gehörigen Ländern. Als Folge

strasgerichtlichcr Verurteilung kann die Freizügigkeit

beschränkt werden. Im Falle der Beschränkung kann

der Staatsbürger zum Aufenthalt in bestimmtem

Orte oder Gebiete verhalten oder aus einem bestimmten
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Orte oder Gebiete ansgewiesen werden." Und jetzt
heißt es, Herr Abg. Clcssin: „Außer dem Falle der

Anweisung eines bestimmten Aufenthaltes im Bundes¬

gebiete kann kein Staatsbürger aus dem Heimat¬
lande und der Heimatgemeinde ausgewiesen werden."

Ich muß also fcststcllcn, daß sich nicht etwa die

Auffassung der Sozialdemokratie geändert hat, eine
Auffassung, die schon, wie ich sagte, ans dem Hain¬

felder Parteitag festgelegt wurde, sondern daß die

Großdentschen in den letzten Jahren ihre Auffassung
geändert haben. (Dr. Grailer: Das war ja keine

großdeutsche Konferenz!) Es war eine — Herr

Kollege Grailer, ich wiederhole Ihnen das, weil
Sie vielleicht nicht gut aufgemerkt haben —, es ist

das ans einer Tagung aller nationalen Landes-

körpcrschaften in Linz beschlossen worden.

Nun hat der Herr Abg. Clessin in seiner letzten
Rede auch die Befürchtung ausgesprochen, daß die

Bürgermeister draußen in den Landgemeinden sehr
unzufrieden sein werden, wenn der Wunsch der

Sozialdemokraten auf Abschaffung dieses Gesetzes in

Erfüllung gehen sollte. Da muß ich den Herrn
Abg. Clessin darauf austnerksam machen, daß bei

jeder Abschiebung innerhalb des Staatsgebietes zwei

Bürgermeister in Frage kommen: der eine, aus dessen

Gebiet der Betreffende abgeschoben wird, und der

andere, in dessen Gebiet der Schübling zugeschoben
wird, und da muß ich sagen, wird die Freude ge¬

teilt sein. Der eine wird über die Auffassung des
Herrn Abg. Clessin sehr erfreut sein und der andere

Bürgermeister, der den Schübling bekommt, wird
wahrscheinlich mit den Sozialdemokraten einverstanden

sein. Es ist das ein sehr billiges Argument gewesen.

Wenn man sich überhaupt die Ausführungen des
Herrn Abg. Clessin vergegenwärtigt, so muß man

sagen, daß alle seine Argumente etwas antiquiert
anmuten. Denn ich habe so ungefähr dasselbe in dem

Protokoll des Herrenhauses vom Jahre 1873 gelesen.
Ich muß feststellen, daß der Vertreter einer Partei,

die sich gerne als eine fortschrittliche bürgerliche
Partei bezeichnet, nach 55 Jahren ans denselben
Standpunkt gekommen ist, den damals die Rechte des
Herrenhauses in dieser Frage eingenommen hat.
Ich glaube, die Herren Großdeutschen können sich
auf diese Entwicklung wirklich nichts einbilden.

Es hat sich dann der Herr Abg. Clessin in seiner

letzten Rede auch eine Entstellung geleistet, die un¬
bedingt zurückgewiesen werden muß. Er hat gesagt,
der Herr Bürgermeister von Wien hat doch vor
einigen Jahren die Abschiebung von zirka 500 Heeres-
angehvrigcn aus dem Gemeindegebiet von Wien

verlangt. Er meinte damit das Infanterieregiment

Nr. 5 und will das so darstellen, als ob der Herr
Bürgermeister von Wien einen feindseligen Akt gegen

500 Hcercsangehörige unternommen hätte.' Herr
Kollege Clessin, ich muß Sie doch darauf aufmerk¬

sam machen, daß die Sache einigermaßen anders

war. Der Bürgermeister von Wien hat den Ver¬

fassungsgerichtshof deswegen angerufen, weil er bei

der Verlegung dieses Infanterieregimentes nach Wien

nicht gefragt worden ist, obwohl in der Bundes¬

verfassung die Bestimmung steht, daß jeder Landes¬

hauptmann gefragt werden muß, bevor fremde Truppen

in sein Gebiet disloziert werden. Und weil nun leider

die Gemeinde Wien sehr häufig gezwungen ist, Ein¬
griffe und Übergriffe der Bundesregierung abzuweisen,

so war das auch in diesen: Falle so, und es hat sich

einzig und allein darum gehandelt, den Herrn Bnndes-

minister für Heereswesen darauf aufmerksam zu machen,

daß er auch dem Landeshauptmann von Wien gegen¬

über genau so vorzugehen hat wie allen anderen

Landeshauptleuten gegenüber. Von dem Verlangen

nach einer Abschiebung von 500 Heeresangehörigen,

wie das der Herr Abg. Clessin dargestellt hat, war
natürlich keine Rede.

Wenn wir das Gesetz etwas näher betrachten, so

finden wir im § 1 die Bestimmung, daß abgeschoben

werden können „Landstreicher und sonstige arbeits¬

scheue Personen, welche die öffentliche Mildtätigkeit

in Anspruch nehmen". Ja, da muß ich schon fragen:

wer sind denn diese Landstreicher, die da jetzt auf

der Landstraße und in den Orten draußen zu finden

sind? Der Herr Abg. Clessin ist Magistratsbeamter

in Salzburg und hat die Sache so darzustellen ver¬

sucht, als wenn er aus seiner praktischen Erfahrung

heraus unbedingt das Verlangen nach diesem Gesetze
stellen müßte. Ich kann Ihnen sagen, Herr Kollege

Clcssin, ich habe auch einige Erfahrungen in diesen

Dingen, weil ich auch draußen auf dem Lande eine

Gemeinde zu verwalten habe. Da kommen tagtäglich

diese Leute, diese Landstreicher. Das sind in der

Regel Arbeitslose, die ans Arbeitssuche ausgchen,

insbesondere auch ein sehr hoher Prozentsatz von

Ausgesteuerten, die überhaupt keine Subsistenzmittel

an ihrem Wohnort haben. Es ist doch vielfach so,
daß in Jndnstrieorten ein einziger großer Industrie¬

betrieb ist —■ so ist es meistens draußen auf dem
Lande —, und wenn einer dort keine Arbeit mehr

bekvmnien kann, dann ist er gezwungen, sortzugehcn

und sich an einem anderen Orl eine Arbeitsgelegen¬

heit zu suchen. Es sind vielfach auch jene alten Leute,
die nicht in den Genuß der Altersversicherung gc-

konnnen sind, die in einem Betrieb keine Aufnahme

finden können und die jetzt auf der Wanderung

irgendeine Arbeitsgelegenheit suchen, um auf diese
Weise ihr Fortkomnien zu fristen.

So ungefähr ist die Zahl der Leute zusammen¬

gesetzt, die draußen als Landstreicher hinansgehen.
Und die sollen nun der Abschiebung anheimfallen.

Ja, da muß man sich schon sagen: die Abschiebung

ist doch nichts anderes als eine Art Strafe und ihr

liegt so etwas Diffamierendes zugrunde, etwas, was

entehrender ist, als wenn einer mit einer Geldstrafe

belegt ist. Wie kann man in einer Zeit der Arbeits-
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losigkeit, in einer Zeit, wo die Tatsache, daß es eine

große Zahl von Menschen gibt, die kein ordentliches

Einkommen besitzen, eine Massencrscheinung ist, der¬

artige gesetzliche Bestimmungen beschließen wollen?

Die Arbeitslosigkeit und die Erwerbslosigkeit sind

nicht eine Sache, die man unter Strafsanktion stellen

soll, sondern sie sind ein Unglück und in der heutigen

Zeit geradezu ein Massenunglück geworden. Daß

Sie uns diese gesetzlichen Bestimmungen oorlcgen,

zeigt von der Einsichtslosigkeit, mit der Sie den

Verhältnissen in unserem Lande gcgenüberstehen.

Sie haben in das Gesetz auch eine Bestimmung

über die Unzucht ausgenommen. Da kann ich Ihnen

mitteilen, daß bereits im Jahre 1873 aus dem

Regierungsentwurf diese gesetzliche Bestimmung ge¬

strichen wurde, und erst über Verlangen des

Herrenhauses, der reaktionäreren Körperschaft, ist

damals diese Bestimmung wieder in diesen Entwurf

ausgenommen worden. Sie bewegen sich also ganz

auf der Plattform des Herrenhauses vom Jahre

1873.

Nun, wenn Sie auch die Abschiebung wegen

politischer Verbrechen verlangen, so müssen Sie

begreifen, daß wir Sozialdemokraten da einiger¬

maßen skeptisch sind. Unsere Herren von den

bürgerlichen Parteien sind geneigt, verschiedene

Dinge als politische Verbrechen anzusehen. Es gibt

Leute, die die Tatsache, daß nian in Landorte

hinansgeht, um dort politische Agitation zu be¬

treiben, schon als Verbrechen ansehen und solche

Leute am liebsten aus ihrem Gemeindegebiet ab¬

schieben möchten.

Wenn schon von der Praxis die Rede gewesen

ist, so nmß man sich doch vor Angen halten, wie

dieses Gesetz in seiner praktischen Durchführung in

vielen Fällen draußen anssehen wird. Da kommt

ein Schübling mit seinen Dokumenten in eine

Gemeinde und wird dem Bürgermeister übergeben.

Was soll der in der Gemeinde machen? Der Herr

Abg. Clessin hat zwar von einer besonders engen

Verbindung des Schüblings mit seiner Heimat-

gcmeinde gesprochen. Da habe ich auch einige

Skepsis aus meiner praktischen Erfahrung, denn ich

weiß, daß Schüblinge in die Gemeinde gebracht

wurden, bei denen aber schon gar keine enge Ver¬

bindung mit der Heimatgemeinde besteht, weil sie

nicht einmal in der Gemeinde geboren sind und

niemals in der Gemeinde gewohnt haben. Ich kann

glauben, daß eine enge Verbindung mit der Wohn-

gcmeinde besteht, aber nicht mit der Heimatgemeinde,

die vielfach nur eine zufällige ist. Jetzt kommt also

der Mensch in einen fremden Ort — Sie müssen

die Verhältnisse in Betracht ziehen, wie sie wirklich

sind —, er kommt als Schübling, und die Leute

sehen in ihm schon einen Auswürfling der Gesell¬

schaft. Da soll er sich nun einen anständigen

Erwerb und ein Einkommen verschaffen. Das ist

ganz unmöglich, weil die Gemeinden ja nicht in

der Lage sind, die im Orte Wohnenden in Arbeit

zu bringen und ihnen geregelte Einkommen zu ver¬

schaffen. Dann braucht der Betreffende auch eine

Wohnung. Wie sieht es denn damit aus? Es ist

in dem ganzen Ort überhaupt kein anderer Ramn

vorhanden als der Gemeindearrest, in den der

Betreffende gesteckt werden muß, und dort kann er

auch nicht dauernd bleiben. Und was geschieht dann

in der Regel? Häufig wird eine Vereinbarung

zwischen dem Bürgermeister und dem Schübling

abgeschlossen. Der Bürgermeister sagt ihm: Schauen

Sie, was sollen wir mit Ihnen machen? Arbeit

haben wie für Sie keine, Wohnung haben wir für

Sie keine, ich bin bereit. Ihnen Geldmittel in die

Hand zu geben. . . . Und der andere fragt nun:

Herr Bürgermeister, wann geht der nächste Zug

weg? Und jetzt kommt ein Ausgleich zustande, der

Mann bekonnnt Geld für die Fahrkarte und für

ein paar Tage Lebensunterhalt und dampft mit

dem nächsten Zuge dorthin ab, von wo er mit

großen Kosten in seine Heimatgemeinde abgeschoben

worden war. Das wissen alle Ihre Herren, die

draußen praktisch als Bürgermeister tätig sind, so

sieht es in Wirklichkeit aus. Keiner bleibt dort,

wohin er abgeschobcn wurde, jeder sucht wieder das

Weite, jeder sucht an den Ort zurückzukehren, wo

er die längste Zeit gewohnt hat und wo doch

einige Aussicht besteht, daß er sich etwas ver¬

dienen kann.

Dann muß auch noch die Frage der Kosten des

Schubwesens aufgeworfen werden. Die Bundes¬

regierung hat sich darüber scheinbar gar nicht den

Kopf zerbrochen. Das Gesetz, wie es uns vorliegt,

wird natürlich den Ländern und Gemeinden ziem¬

liche Kosten anserlegen, und es zeigt sich da wieder,

daß die Bundesregierung geneigt ist, den Ländern

und Gemeinden Lasten anfznerlegen, ohne für ihre

Bedeckung irgendwie Sorge tragen zu wollen. Die

oberösterreichische Landesregierung hat auch bereits

eine Beschwerde an das Bundeskanzleramt gerichtet,

in der ausgcführt wird, daß die Bundesregierung,

wenn sie den Ländern und Gemeinden Belastungen

auferlegt, auch dafür Vorsorgen soll, daß ihnen die

finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Sie sehen, daß sich gerade gegenwärtig bei der

Beratung des Abgabenteilungsgesetzes die Bundes¬

regierung besonders den Gemeinden gegenüber zu¬

geknöpft zeigt, die ja die Hauptlast des Schnbwesens

zu tragen haben werden. Ein ganz kleiner Teil

des Betrages, der zur Abgabenteilung zur Ver¬

fügung steht, wird den Gemeinden zugewendet. Man

sieht neuerdings die Verständnislosigkeit, die die

Bundesregierung gegenüber den Gemeinden bei jeder

Gelegenheit an den Tag legt.

Wir müssen die schwersten Bedenken gegen dieses

Gesetz laut werden lassen. Wir halten es für über-
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flüssig. Soweit derartige Bestimmungen notwendig

sind, kann bei der Strafgesetzrcform vorgcsorgt

werden. Was von diesem Gesetz noch anderes

übrigbleibt, ist reaktionär, ist nur geeignet, der

Willkür freie Bahn zu geben, ist nur geeignet,

Leute, die aus allen möglichen anderen Gründen,

nur nicht aus strafrechtlichen unangenehm geworden

sind, zu schikanieren. Deswegen müssen Sie be¬

greifen, daß wir für ein derartiges Gesetz, das

nichts anderes bedeutet —- und der Herr Abg. Clessin

hat es ja geradezu als staatsmännische Weisheit

verkündet, daß da ein bereits bestehendes Gesetz

neu produziert werden soll —, das also nichts

anderes bedeutet, als daß ein reaktionäres Gesetz,

das schon im alten Staat als reaktionär gegolten

hat, wieder in der Republik fortleben soll,

natürlich keine Liebe aufbringen können. Das

müssen Sie begreifen, und wir lehnen daher dieses

Gesetz ab. (Beifall. — Während vorstehender
Rede hat Präsident Dr. Waher den Vorsitz über¬

nommen.)

Vizekanzler Hartleb: Hohes Haus! Der Herr

Nationalrat Austerlitz hat sich in der letzten Sitzung

an eine falsche Adresse gewendet, als er den Herrn

Justizminister als dasjenige Mitglied der Regierung

angesprochen hat, das die beiden in Verhandlung

stehenden Vorlagen hier im Hause zu vertreten hat.

Ich möchte das richtigstellen, damit Sie wissen,

warum ich mich zu diesem Gegenstände zum Worte

gemeldet habe.

Ich möchte, bevor ich zu den Gesetzen selbst etwas

sage, auf die Ausführungen der beiden Herren Redner

der sozialdemokratischen Partei kurz zurückkommen. In

einigen Belangen decken sich die Ausführungen der¬

selben, insbesondere insoweit, als sie sich darüber

beschncren, daß das Gesetz gegen den Geist unserer

Verfassung sei, daß die Freizügigkeit, die in der

Verfassung den einzelnen Bundesbürgern gewähr¬

leistet ist, durch dieses Gesetz verletzt werde. Es

wurde so getan, als ob mit dem, was diese Gesetze

vorsehen, etwas ganz Neues geschaffen würde, als

ob mau irgend jemandem verfassungsmäßige Rechte,

die er bis heute gehabt hat, wcguchmen würde.

Dem ist nun nicht so. Denn was mit diesen Grund¬

satzgesetzen bezweckt werden soll, ist doch nur das

eine, daß insolange, als nicht durch die Strafrechts¬

novelle klargestellt ist, ob man mit dem Schubwesen

und der Polizeiaufsicht in Österreich überhaupt auf-

räumt oder ob man sie beibehält, nicht eine Lücke

entsteht. Das ist ja auch der Grund, warum die Grnnd-

satzgesctzte eingebracht wurden, vielleicht auch mit ein

Grund, warum sie so spät eingebracht wurden. Denn

wäre die Strafprozeßnovclle rascher erledigt und

dort Klarheit darüber geschaffen worden, ob es

weiterhin eine Polizeiaufsicht in Österreich und ein

Schnbwesen geben soll, würde man vielleicht der

Aufgabe, solche Grundsatzgesctzc überhaupt aus-

zuarbciteu, enthoben gewesen sein. Nun hat sich aber

hcrausgestellt, die Strafprvzeßuovelle ist noch nicht so

weit und wird in absehbarer Zeit noch nicht so

weit sein, daß die Frage als entschieden angesehen

werden kann. Deshalb war die Bundesregierung

gezwungen, sich mit der Frage zu beschäftigen, ob

sie nun von ihrem verfassungsmäßigen Rechte,

Grundsatzgcsctze für diese Materie zu erlassen, Ge¬

brauch machen soll oder nicht.

Wenn mein unmittelbarer Herr Vorredner so ge¬

tan hat, als ob man mit der Erlassung und Be¬

schlußfassung über solche Grnndsatzgesetze den Ländern

neue Kosten auferlegen würde, die sie bisher nicht

gehabt haben, so ist das natürlich unrichtig. Denn

das Schubwesen hat im selben Ausmaße schon bis¬

her bestanden, die Kosten wurden auch bisher schon

von den Gemeinden getragen, es tritt also gar keine

Änderung ein, und es liegt daher auch kein Grund

dafür vor, der Regierung vorzuwerfen, sie bürde

den Gemeinden Lasten auf, ohne dafür Vorsorge zu

treffen, daß sic für diese Lasten auch aufkommen
können.

Im allgemeinen ist aber der Sinn der Aus¬

führungen dieser beiden Herren Redner darauf hinaus¬

gegangen, daß sie sich vor dem Mißbrauch dieser

Gesetze fürchten. Alles, was sie an Beispielen und

Gründen angeführt haben, muß man — im groben

genommen — als Mißbrauch des Schubwesens und

der Polizeiaufsicht bezeichnen. Ich leugne nicht, daß

so etwas möglich ist. Aber wenn man jedes Gesetz

deshalb als schlecht und unannehmbar bezeichnen

wollte, weil die Möglichkeit besteht, daß es miß¬

braucht wird, dann würden wir überhaupt keine

Gesetze haben. Denn wenn'man bei jedem Gesetze

die Befürchtung haben würde, daß es gegen irgend

jemanden, der unschuldig ist, in Anwendung gebracht

wird, würde man manche Gesetze überhaupt nicht

beschließen dürfen.

Das Gesetz ist nicht so gemeint, wie Sie cs

dargestellt haben, sondern es ist als ein wichtiges

Mittel für die Anfrcchterhaltung der Sicherheit im

Innern unseres Landes gedacht, und für die Auf¬

rechterhaltung der Sicherheit im Innern des

Landes zu sorgen, ist eine der wichtigsten

Pflichten der Regierung, und Sie haben kein

Recht, ihr daraus einen Vorwurf zu machen. Der

Sinn und der Geist der Vorlagen ist auch nicht

der. Unschuldige damit zu drangsalieren oder irgend

jemandem wehe zu tun, sondern einzig und allein

der, das Gesetz wirklich nur dann anzuwenden, wenn

cs im Interesse der Sicherheit und des Großteils

der Bevölkerung, die ein Interesse an der Aufrecht-

erhaltung der Sicherheit der Ruhe und Ordnung

hat, angcwendct werden muß, nicht aber, daß es

mißbraucht wird oder als Schikane gegen irgend¬

eine Klasse oder Partei gedacht wäre.
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Was nun die beiden Gesetze selbst anbelaugt, so

möchte ich dazu folgendes sagen. Beim Schubgesetz

ist die Einbringung' eines Gruudsatzgesetzes meiner

Ansicht nach schon ans dem Grunde besonders not¬

wendig, weil ja mit 30. September 1928, mit dem

Termin, mit dem die Verfassungsänderung in Kraft

getreten ist, nicht vielleicht das ganze Schubwesen

aufgchört hat, sondern weil durch die Verfassung

seinerzeit eine Teilung der Kompetenzen im Schnb-

wesen vorgenommen worden ist. Früher, nach dem

alten Reichsschnbgesetz, war sowohl die Gesetzgebung

als auch die Vollziehung eine Reichsangelegenheit.

Jetzt kennt die Verfassung den Anslandschub, in

bezug ans welchen sowohl die Gesetzgebung als auch

die Vollziehung eine Bnndessache ist. Es gibt dann

weiter — der Herr Kollege Austerlitz hat diesen

Ausdruck zwar bespöttelt und bemängelt, ich bestehe

nicht auf der Bezeichnung; wenn im hohen

Hause ein passenderer Vorschlag gemacht wird, so

werden wir uns als die Regierung nicht dagegen

wehren —, es gibt dann weiter den sogenannten

Zwifchenlandschnb, das sind jene Schubangelegen-
heitcn, wo jemand ans dem Gebiete eines Landes

in ein anderes Land abgeschoben wird, und dann

gibt es noch den Jnnerlandschnb, das heißt den

Schub innerhalb der Grenzen eines Landes. Beim

Zwifchenlandschnb ist der verfassungsmäßige Stand

der, daß die Erlassung von Grundsätzen Bnndes¬

sache, die Erlassung von Ansführungsgesetzen und

die Vollziehung Landessache ist. Beim Jnncrland-

schub, beim Schub innerhalb eines Landes, gelten

die Bestimmungen des alten Reichsschubgesetzes als

Landesgesetze automatisch weiter. (Austerlitz.-Nein!)

Es ist so, Herr Kollege Austerlitz! Daher haben

wir, auch wenn dieses Grundsatzgesetz nicht be¬

schlossen werden würde, wohl die gesetzlichen Be¬

stimmungen für den Auslandschub und für bcn

Jnnerlandschnb — diese gelten wenigstens so lange

weiter, solange als die Länder nicht etwas anderes

beschließen, das haben sie aber bisher nicht ge¬

tan —, wir würden aber für den Schub zwischen

den Ländern keine gesetzlichen Bestimmungen haben.

Wenn man nun bedenkt, daß int allgemeinen die¬

selben Behörden sowohl mit dem Auslandschub als

auch mit dem Schub zwischen den Ländern und

innerhalb eines Landes befaßt sind, so kann man

sich nicht gut vorstellen, daß man vielleicht jene

einzelne Gattung des Schubwesens durch ein anderes

Gesetz regelt. Es würde sich dann die Verwaltung

ungeheuer erschweren und eine Bcsscrnng würde

dabei wohl kaum herauskommen. Das ist der haupt¬

sächlichste Grund, warum man sich meiner Ansicht

nach nicht auf den Standpunkt stellen kan», daß das

Schnbgesetz nicht beschlossen werden soll. Wenn mein

unmittelbarer Herr Vorredner gemeint hat, die

Sozialdemokraten stehen schon seit langen Jahren

auf dem Standpunkt, daß man ein solches Gesetz

nicht beschließen soll, so ist es mir nicht klar, warum

dann der Wiener Landtag ein Ersatzgesetz für diese

Materie beschlossen hat, denn dort hätten Sie ja

die Möglichkeit gehabt, die Beschlußfassung zu ver¬

hindern. Dort ist mit ihren Stimmen ein Ersatz

in derselben Sache beschlossen worden, von der Sic

hier im Hanse erklären, daß es nicht verständlich,

daß es..verfassungswidrig, daß cs dem Geiste der

Zeit tviderstreitend sei, wenn man über so etwas

auch nur redet oder gar den Antrag einbringt,

ein Grnndsatzgesetz zu beschließen. Die Grnndsatz-

gesetze sind entweder aus allgemeinen staatlichen

Rücksichten notwendig, weil es unangebracht und

unpraktisch wäre, wenn bei so wichtigen Dingen,

wie diese Sicherheitsmaßnahmen, die in den beiden

Gesetzen geregelt sind, in jedem Lande andere Richt¬

linien eingehalten werden würden. Im allgemeinen

enthalten die Gesetzentwürfe nichts als Grundsätze,

sic wenden sich nicht direkt an die Vollziehung, sie

gelten nicht als Vorschrift, die schon angewcndet

wird, sondern gelten als Grundsätze für die Landes-

gesetzgcbung. Die Landtage haben sich bei der Be¬

schlußfassung über die Regelung der Materien, die

nach der Verfassung nunmehr ihnen .übertragen

werden, an diese Grundsätze, wenn sie hier be¬

schlossen werden, zu halten.

Ans die einzelnen gesetzlichen Bestimmungen kurz

eingehend, möchte ich nur folgendes sagen: Es ist

erklärt worden, daß die Erweiterungen, die in bezug

ans das Schnbwesen und auch in bezug auf die

Polizeiaufsicht getroffen worden sind, eine weitere

reaktionäre Maßnahme darstellen, daß das auch der

Verfassung widerstreite usw. Unter anderem hat

der Herr Kollege Austerlitz die Bemerkung gemacht,

daß man in dem neuen Gesetze die Zigeuner ab¬

schiebe, weil sie Zigeuner sind. Das ist nicht richtig,

es ist von Zigeunern überhaupt nicht die Rede,

sondern es heißt, wer nach Zigcnnerart herumzieht.

Wenn der Zigeuner nicht herumzieht und nicht durch

sein Verhalten die Voraussetzungen für Abschaffung

und Abschiebung gibt, kann er nur aus dem Um¬

stand allein, daß er ein Zigeuner ist, .nicht ab-

geschasft werden. Ich bitte daher, die Dinge wirklich

so zu verstehen, wie sie gemeint sind. Ich zweifle

natürlich nicht daran, daß der Herr Kollege Austerlitz

auch die Fähigkeit besitzt, die Dinge richtig zu lesen,

aber er hat eben die Absicht gehabt, sie anders zu

deuten oder sie absichtlich anders zu verstehen als

sie gemeint sind. Bezüglich der anderen Erweite¬

rungen, von denen eine von meinem unmittelbaren

Herrn Vorredner mit Bezug ans die Unzuchts-

bestimmnngen erwähnt wurde, verstehe ich eines

nicht. Ich weiß nicht, wie überhaupt jemand dazu

kommen kann, sich gegen Bestimmungen, soweit sie

sich als neue Bestimmungen gegen die Unzucht in

den Entwürfen kennzeichnen, zu wenden. Diese Be¬

stimmungen besagen nämlich, daß Personen, die aus
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der Unzucht anderer Nutzen ziehen, abgeschoben

werden können. Also Kuppler, Zuhälter usw. können

in den Kreis derjenigen einbezogen werden, die

abzuschieben oder' abzuschaffen sind. Ob die sozial¬

demokratische Partei einen ganz besonderen Grund

hat, diesen Kreis von Personen in ihre Obhut zu

nehmen, muß man schließlich und endlich, wenn

nian ihre Ansichten über diese Dinge kennt, be¬

zweifeln. Ich nehme daher auch diese Angriffe nicht

so ernst, daß ich mich besonders darüber aufregen

würde.

Was nun die Frage jener Personen anbelangt,

bei denen nach der neuen Fassung noch während

der Haft der Antrag auf Abschiebung gestellt werden

kann, so möchte ich dazu folgendes sagen. Ich sehe

in dieser Bestimmung keine Verschlechterung für den

Betreffenden, sondern eher eine Verbesserung, denn

wenn jemand aus der Strafhaft entlassen werden

muß, weil es unzulässig ist, daß während der Straf¬

haft der betreffende Antrag gestellt wird, so muß

er in Schubhaft genommen werden, wenn man ihn

abschaffen oder abschieben will, und es verlängert

sich dadurch seine Haft. Wenn aber nach dem Gesetze,

was praktisch bisher in einzelnen Fällen gemacht

worden ist, die Möglichkeit besteht, während der

Strafhast, noch vor Ablauf derselben, den Antrag

auf Abschaffung oder Abschiebung bereits vorzu-

bereiten, so entfällt dann oder verkürzt sich zum

mindesten dadurch die Schubhaft. Das ist keine Er¬

schwerung für diejenigen, die es betrifft, sondern

eher eine Erleichterung, weil es per Saldo doch

eine Haftverkürzung bedeutet.

Was den Jugendschutz anbclangt, so glaube ich,

daß nian mit Unrecht einen solchen Vorwurf erhebt,

wie ihn der Herr Kollege Austerlitz erhoben hat.

Der bezügliche Paragraph sagt ausdrücklich: „Ein

Erkenntnis gegen Unmündige aus Abschiebung oder

Abschaffung ist unzulässig. Von der Abschiebung oder

Abschaffung von 14- bis 18jährigen Personen ist

abzusehen, wenn diese Maßregel mit der Gefahr

ihrer Verwahrlosung verbunden wäre." Es ist meiner

Ansicht nach da wirklich alles gesagt, was überhaupt

möglich ist. Man kann natürlich nicht aussprechen,

daß es ganz und gar unzulässig sein soll, Personen

zwischen 14 und 18 Jahren überhaupt abzuschaffen.

Denken wir uns nur einen praktischen Fall: Wenn

schließlich ein 14jähriger Bursch seinen Eltern durch¬

geht, weil er abenteuerlich veranlagt ist oder aus

irgendeinem anderen Grund, soll man da nicht das

Recht haben, ihn zu seinen 'Eltern oder in die

Heimatgemeinde zurückzuschaffen? Das würde ich nicht

verstehen. Ich glaube, daß man in bezug auf Jugend¬

schutz wirklich das getan hat, was jeder rechtlich

denkende Mensch verlangen kann.

Wenn der Herr Kollege Austerlitz unter anderem

gemeint hat, daß die Bundesregierung einen gehässigen

Standpunkt gegen das Land Wien eingenommen

habe, weil sie gegen das Ersatzgesetz des Landes

Wien Einspruch erhoben hat, nicht aber gegen ein

gleichlautendes Landesgesetz des Landes Tirol, so

ist dies wieder auf eine falsche Information zurück¬

zuführen. Das Ersatzgesetz, das vom Tiroler Land¬

tag beschlossen wurde, entspricht im Wortlaut ganz

genau dem von der Bundesregierung hinausgegebencn

Muster — ganz genau, Herr Abg. Austerlitz! Das

Gesetz, das vom Wiener Landtag beschlossen worden

ist, entspricht diesen: Muster nicht. Insbesondere

steht der Wortlaut des Wiener Gesetzes auch im

Gegensatz zu unserer Verfassung, weil in ein Landes¬

gesetz nicht Bestimmungen ausgenommen werden

können, die auch für andere Länder gelten sollen.

Ein Land kann immer nur für seinen eigenen

Wirkungskreis gesetzliche Anordnungen treffen, und

weil eben bei der Textierung des Wiener Gesetzes

darauf nicht Rücksicht genommen, sondern vielfach

eine Textierung beibehalten wurde, die ja im alten

Reichsgesetz in derselben Fassung enthalten war,

aber nunmehr infolge der Verfassungsänderung ans

die Landesgesetzgebung abgestellt werden muß, mußte

der Einspruch erhoben werden. Das Tiroler Landes¬

gesetz ist mit dem Wiener Gesetz nicht gleichlautend.

Was das Polizeiaussichtsgcsetz anbelangt, so ist

dasselbe zu sagen. Auch das Polizeianssichtsgesetz

soll ja eine provisorische Regelung der ganzen An¬

gelegenheit bedeuten, und zwar insolange, als die

Strafgcsetznovellc nicht Klarheit darüber geschaffen

hat, ob die Einrichtung der Polizeiaufsicht auch in

Zukunft fortbestehen soll oder nicht. Die Erweiterung

des Kreises derjenigen Personen, die unter Polizei¬

aufsicht gestellt werden können, ist meiner Ansicht

nach ebenfalls vollständig gerechtfertigt, und zwar

deshalb, weil gerade in den letzten Jahren der

Rauschgifthandel großen Umfang angenomnien hat,

die Notwendigkeit seiner Bekämpfung außerordentlich

groß geworden ist und von allen möglichen Kreisen,

auch mit Zustimmung der sozialdemokratischen Partei,

wiederholt auf die Notwendigkeit der Bekämpfung

des Rauschgifthandels hingewiesen wurde, weil weiters

aus den Kreisen der ländlichen Bevölkerung eine

Unzahl von Eingaben an die Negierung gelangt ist, in

denen verlangt wird, daß man energischere und

wirksamere Maßregeln zur Bekämpfung der Zigeuner¬

plage der Bevölkerung und den Behörden an die

Hand geben soll, und weil es auf der anderen

Seite notwendig ist, daß Personen, die landcsverwiesen

sind, aber aus dem Bundesgebiete nicht entfernt

werden können, weil oft keine Klarheit über die Zu¬

ständigkeit gerade jetzt in der Nachkriegszeit besteht,

wo es viele Menschen gibt, die nicht wissen, wohin

sie zuständig und heimatbercchtigt sind^ auch während

der Zeit unter Polizeiaufsicht gestellt werden können,

bis man sich über ihre Zuständigkeit und ihre Ab¬

schaffung Klarheit verschafft hat. Die Herren werden

auch gar nicht die Behauptung aufstellen können,
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daß da irgend etwas Unrichtiges, Neues, in die Po¬

lizeiaufsicht hineingezogen worden ist. Ich bitte das

hohe Haus, die Vorlagen, die heute zur ersten

Lesung hier aufliegen, möglichst rasch zu behandeln,

weil es sich, wie ich schon' anfangs erwähnt habe,

darum handelt, daß möglichst einheitliche Bestim¬

mungen für alle Bundesländer auf dem Gebiete des

Sicherungswesens, soweit es die Polizeiaufsicht und

das Schubwesen betrifft, geschaffen werden, weil ja

eine Zersplittening in den Bestimmungen und ein

Abweichen hievon die Handhabung des Gesetzes, die

ja in den Händen derselben Behörden liegt, erschwert.

Die Bundespolizeibehörde hat dort, wo sie besteht,

die Gesetze zu handhaben.

Ich möchte weiters sagen, daß der Vorwurf, der

in den Ausführungen des Herrn Abg. Austerlitz,

wenn auch nicht in schroffer Form, aber doch ent¬

halten gewesen ist, daß nämlich die Bestimmungen

der §8 4 und 5, in denen die Bundespolizeibehörde

zur Mitwirkung berufen wird, nicht verfassungs¬

mäßig seien, auch deswegen unbegründet ist, weil

in der Begründung dieses Gesetzentwurfes ausdrücklich

ausgesprochen ist, daß bei der Beschlußfassung üu

Nationalrat, wenn man das Erkenntnis des Ver¬

fassungsgerichtshofes, das anläßlich eines anderen

Gesetzes erflossen ist, zugrunde legt, eben diese beiden

Paragraphen als Verfassungsbestimmungen bezeichnet

werden müssen. (Lebhafter Beifall. — Während
vorstehender Rede hat Präsident Miklas den Vor¬

sitz übernommen.)

Frau Popp: Hohes Haus: Was die so loyal

klingenden Ausführungen des Herrn Vizekanzlers,

daß das vorliegende Schubgesetz sich weder gegen

eine Klasse noch gegen eine Partei richten soll, an¬

belangt, so glaube ich, daß der Herr Vizekanzler so

empfindet, aber in Wirklichkeit sieht es, wie man

an bestimniten Fällen Nachweisen kann, doch anders

aus. Ich möchte dabei erinnern, wie sich Richter

selbst verwundern, wenn ihnen immer wieder Abge¬

schobene vorgesührt werden, die wieder heimlich und

unerlaubt zurückgekonnuen sind. Sie geben ihrem

Erstaunen über diese Art von Abschiebungen, wie

sie da vorgenommen werden, oft Ausdruck.

Ich möchte Ihnen vor allem an zwei Fällen

zeigen, daß die Auffassung, daß nicht eine bestimnite

Klasse getroffen wird, nicht richtig ist. Ich führe da

einen Fall aus der allerletzten Zeit an und den

möchte ich vergleichen mit einem Fall, der sich vor

langer Zeit ereignet hat. Sie haben gewiß alle oft

von der Affäre der jungen Französin gehört, die

sich vor einigen Jahren, schon vor dem Kriege, in

Wien abgespielt hat. Damals hat die Polizei am

Graben eine junge Dame festgenommen, weil sie sich

unsittlich aufgeführt haben soll, man hat sie ins

Polizeigefangenhaus geschleppt, wie das schon so

üblich ist und beinahe täglich vorkommt, und dem

Polizeiarzt überstellt. Nun hat sich dann aber die fran¬

zösische Botschaft dieser französischen Dame ange¬

nommen, und die junge Dame hat eine Ehrener¬

klärung von der Polizei bekommen, man hat sich

bei ihr entschuldigt. Im Jahre 1926 hat eine junge

Arbeiterin als Untermieterin bei einem Hofrat und

Schriftsteller gewohnt. Der Herr Hosrat hätte die

Untermieterin, die eine Proletarierin war, also einer

anderen Klasse angehörte, gern los gehabt und hat

sich deshalb an seinen Freund bei der Sittenpolizei

gewendet, indem er diese junge Arbeiterin denun¬

zierte, daß sie heimlich Prostitution treibe. Für die

Sittenpolizei hat diese Denunziation des Herrn Hof¬

rates genügt, die junge Arbeiterin wurde verhaftet,

dem Polizeigefangenhaus eingeliefert und vom Po¬

lizeiarzt untersucht. Die Verlogenheit der Anzeige

hat sich bei der Untersuchung herausgestellt.

Man würde nun meinen, daß dieser Anzeiger

und sein Freund bei der Sittenpolizei nicht nur vor

Gericht, sondern allgemein verurteilt werden müßten.

Es ist etwas ganz anderes geschehen. Das Mädchen,

obwohl sich ihre llnschuld herausgestellt hat, wäre

trotzdem nach dem, wie uns der Herr Vizekanzler

gesagt hat, „zur Sicherheit im Inneren des Landes

notwendigen Schubparagraphen" abgeschoben worden,

wenn sich nicht eine Fürsorgerin ihrer angenommen

und die Abschiebung durch ihre Intervention ver¬

hindert hätte. Aber nicht genug daran; das Mädchen

ist weiterhin unter polizeilicher Aussicht geblieben.

Stellen Sie sich nun vor: ein unbescholtenes, junges,

weibliches Geschöpf, das man so schwer in seiner

Ehre gekränkt hat, wird, obwohl sich seine Unschuld

heransgestellt hat, unter Polizeiaufsicht gestellt und

Polizeiorgane kommen in den Betrieb, wo das

Mädchen arbeitet, sich über ihr Verhalten zu er¬

kundigen. Ja, ist das nicht ein Klassengesetz? Und

das Mädchen verliert die Arbeit, weil weder der

Unternehmer eine unter Polizeiaufsicht stehende Ar¬

beiterin haben will, noch ihre übrigen Arbeitskollegen

mit einer unter Polizeiaufsicht stehenden Person zu¬

sammen arbeiten wollen. Man stellt sich doch dar¬

unter alles mögliche vor. Ist es möglich, daß uns

der Herr Vizekanzler zumuten kann, zu glauben,

daß dieses Schubgesetz und seine Paragraphen nicht

gegen eine Klasse — ich rede gar nicht von der

Partei — angewendet werden kann? In diesem

Falle ist es doch klar und deutlich nachgewiesen.

Und die bürgerliche Öffentlichkeit — man muß dar¬

über staunen — hat geschwiegen. Obwohl ver¬

schiedene Zeitungen diesen Fall enthüllt und darge-
gestellt haben, hat die bürgerliche Öffentlichkeit ge¬

schwiegen. Man hat sich aufgeregt, als die junge

Dame aus Frankreich von der Polizei festgenommen,

ärztlich untersucht und ins Polizeigefangenhaus ge¬

bracht wurde. Aber niemand hat sich aufgeregt, daß man

ganz dasselbe einer einfachen, schlichten, aber braven,

anständigen Arbeiterin zugefügt hat. (Dr. Bauer:

Sie ist eben nur eine Österreicherin!) Gewiß!

161
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Solche Dinge müssen eineiu doch zu Mißtrauen

und größter Vorsicht veranlassen. Wenn der Herr

Vizekanzler meint, daß der Wiener Landtag dasselbe

Gesetz in derselben Weise beschlossen hat, so möchte

ich schon sagen: wenn der Wiener Landtag dazu

gelangen wird, an Stelle dieses Überganges ein

definitives Gesetz zu beschließen, dann wird er

sicherlich nicht jene Schubparagraphen aufnchmen,

wie wir sie hier in der Regierungsvorlage vor uns

sehen.

Ja, hohes Haus und wegenderSicherheitimJnueren

des Landes? Da möchte ich daran erinnern, daß

vor einigen Jahren eine 16jähriges Mädchen sich

im Polizeigefangenhaus erhängt hat. Man hat nie

genau gehört, warum sich dieses Mädchen erhängt

hat. Sie wurde von der Sittenpolizei festgeuommen,

in das Polizeigesangenhaus überstellt und vielleicht

— man hat nie Genaues darüber gehört —, ja

sogar wahrscheinlich hat diesem Mädchen die Ab¬

schiebung in die Heimatgemeindc gedroht. Wer nur

eine Vorstellung davon hat, wie so etwas anssieht,

wenn so ein junges Geschöpf mit Zwangsmaßregeln,

per Schub, in die Heimat koinmt, wie sie da aus¬

genommen wird, wie sie angesehen wird, wie förmlich

— ich möchte kein beleidigendes Wort sagen —

eine Verschwörung entsteht und gesagt wird: Den

Schübling, der da gekommen ist und der sich in Wien

so elend aufgeführt hat, daß man ihn abschieben

mußte — den soll man in diesem Ort dulden?

Wie leicht ist das in einer kleinen Gemeinde, wo

man auf jeden, der einem nicht angenehm ist, mit

Fingern zeigt.

In großer Menge sind cs gerade Mädchen, wcib-

liche Personen, die von diesem Los betroffen werden.

Da möchte ich zu Ehren der Gemeinde Wien sagen,

daß manche so ungerecht verfügte Abschiebung weib-

licher Personen durch die Gemeinde Wien nicht

durchgeführt worden ist und alles unternommen

wurde, um solche ungerechte Abschiebungen zu ver¬

hindern und den Leuten den Aufenthalt in Wien

für längere Zeit möglich zu inachen.

Ja, hohes Haus, von der Unzucht spricht der Herr

Vizekanzler und meint, ob wir, die sozialdemokratische

Partei — fragt er geistreich —, diese Leute, die

Unzucht treiben, schützen wollen. Schauen Sie, ich

habe da vor mir einen Bericht über die Erhebungen

des Völkerbundes über Mädchenhandel usw., aus

welchem hervorgcht, daß in Wien 8000 Frauen

— nicht Zuhälter oder solche Leute —, 8000 Frauen

wegen fortgesetzten unsittlichen Lebenswandels

— darauf trifft ja auch, wahrscheinlich stinnnen Sie

damit überein, das Wort „Unzucht" zu — polizeilich

bestraft worden sind. Wie viele davon in ihre Heimat

abgeschobcn wurden, steht nicht da. Es steht aber

auch kein Wort darüber, daß die Wiener Polizei

die professionsmäßigcn Schützer und Nutznießer der

Unzucht, die Zuhälter, in einem größeren Umfang

bestraft hätte. Und in den Erhebungen des Völker¬

bundes kann man — von den Rechercheuten des

Völkerbundes festgestellt — lesen: „Diese Männer

versammeln sich gegen 4 Uhr nachmittags in den

Cafes, in deren Umgebung ihre weißen Sklavinnen

arbeiten. Sie kontrollieren von dort aus unauffällig

die Verdicustmöglichkeiteu." „In Wien haben unsere

Mädchen" — sagt eine Prostituierte, die befragt

wurde — „ein hartes Leben. Es läßt sich nicht viel

verdienen, und die Sicherheitswache ist schrecklich,

wenn sie unsereins erwischt." Aber wo ist denn

diese schreckliche Sicherheitswache gegenüber den Zu¬

hältern, die ja der Polizei bekannt sein müssen:

wenn sie so gut orientiert ist, um diese Mädchen

zu fangen, um 8000 bestrafen zu können, muß sie

doch auch imstande sein, diese Zuhälter, diese Sklaven-

hälter ausfindig, stellig und unschädlich zu machen,

damit sie nicht länger diese Mädchen peinigen und

das Gewerbe der Unzucht ausnutzen können, uni sich

daraus ein arbeitsloses Einkommen und unter Um¬

ständen die Mittel für ein ganz schönes Leben zu

verschaffen. Davon erfährt man nichts, sondern man

hört nur von bestraften, verurteilten Frauen, wobei

es sehr oft Vorkommen kann — man kann das

immer wieder lesen, und ich habe selbst Gelegenheit

gehabt, mich damit zu befassen —, daß etwa ein

Dienstmädchen, das in Stellung war, den Posten

wechselte und seine Dienstkarte schon bei der neuen

Dienstgeberin hatte, bei einer Razzia in einem kleinen

Vorstadtkaffeehaus erwischt wird, ins Polizeigefangen¬

haus kommt, und, wenn es nicht heimatberechtigt ist,

natürlich abgeschoben und der Heimatgemeindc zuge¬

schoben wird. Gewöhnlich aber kommt das Mädchen

dann, wenn es nur halbwegs die Mittel dazu hat

— und sie bekonmlt sie oft noch in der Heimat¬

gemeinde, weil man sie dort loswerden will, denn

dort kann man sie nicht brauchen —, am zweiten

oder drittnächsten Tag nach Wien, und kann nun

so lange hier bleiben, bis sie wieder bei einer Razzia

erwischt wird. Tann wird sie als Rückfällige,

neuerlich Unzuchttreibende, unerlaubterweise nach

Wien Znrückgekehrte wieder mit der Polizei zu tun

haben, neuerlich abgeschoben.

Nun könnte man sagen, wie kann sich jemand

finden, der Worte der Verteidigung zum Schutze

dieser Geschöpfe pfindet. Ich habe diese Worte immer

gefunden, lange schon, ehe ich auf der Tribüne dieses

Hauses davon sprechen konnte, weil mir diese Zu¬

stände immer als ungerecht und unwürdig und un¬

menschlich erschienen sind. (Beifall und Hände¬

klatschen. — Vizekanzler Hartleb: Ich habe

doch von den Zuhältern gesprochen!) Ja, Herr

Vizekanzler, ich glaube schon, daß Sie die Zuhälter

gemeint haben. Ich sehe aber, daß nian unter den

durch die Polizei Abgestraften nur Mädchen und

Frauen, aber keine Zuhälter findet.
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Wie viele Zuhälter sind denn von der Polizei

sestgenommen und bestraft worden? Darüber würde

ich gern etwas hören. Denn wenn es sich um die

Sicherheit im Innern des Landes handelt, sind doch

diese Zuhälter sicherlich uicht weniger gefährlich . . .

(Vizekanzler Hartlei: Deshalb nehmen tvir sie

unter die Bestimmungen dieses Gesetzes!) Ja, aber

es steht nicht drinnen, daß Sie die Mädchen nicht

unter die Bestimmungen des Gesetzes nehmen, sondern

im Gegenteil, im 8 10 steht, daß Personen unter

18 Jahren — abgesehen von dem Fall, daß sie in

Begleitung ihrer erwachsenen Angehörigen verschubt

werden — tunlichst abgesondert von erwachsenen

Schüblingen zu befördern sind. Nun, wenn weib¬

liche Personen unter 18 Jahren nicht in Begleitung

ihrer Eltern abgeschobcn werden, aus welchem Grund

werden sie denn abgeschoben? In den meisten Fällen

doch wegen der Dinge, von denen ich hier spreche.

Da erzählen uns nun die Erhebungen des Völker¬

bundes ganz erschreckliche Zahlen. Die Rccherchenten

des Völkerbundes haben in verschiedenen Groß¬

städten ihre Erhebungen angestellt. In Wien wurden

Tausende von Frauen festgestellt, die heimliche,

behördlich nicht genehmigte Prostitution treiben.

Im Jahre 1919 1333 polizeilich gemeldete und

6666 heimliche. Die Rccherchenten des Völkerbundes

haben erhoben, daß im Jahre 1920 in Wien

1378 polizeilich gemeldete, aber 7627 heimliche

Prostituierte vorhanden waren. Nun ja, die Ge¬

meldeten haben es ja noch leicht, sie haben die

behördliche Konzession, sie dürfen also, wenn man

das so nennen will, Unsittlichkeit, Unzucht usw.

treiben. Aber die Geheinien, die nicht von der

Polizei die Genehmigung dazu haben — cs sind

darunter gar sehr viele Mädchen unter 16 Jahren —,

die werden dann erwischt und werden einmal als

Schüblinge in ihre Heimat abgeschoben, wenn sie

nicht das Glück haben, hier in Wien zuständig zu

sein. Man muß sich nun vorstellen, wie so einem

jungen Geschöpf, das vielleicht in einem Augenblick

der Not, der Verführung, der schlechten Beeinflussung

auf diesen Weg geraten ist, dann nach deni Polizei-

gesangenhaus, nach der ärztlichen Untersuchung, nach

dem Abschieben in die Heimat jeder Rückweg sehr-

schwer gemacht wird. Und darum wende ich mich

auch gegen diese Schubparagraphen in der Fassung,

wie sie hier vorliegen. Die Auslegung des Herrn

Vizekanzlers kann mich nicht darüber beruhigen, daß

so wie in der Vergangenheit und in der Gegenwart

auch in Zukunft ungerecht vorgegangen werden wird

und viele davon betroffen werden, die die Sicherheit

im Innern unseres Landes wirklich in gar keiner

Weise bedrohen. Ich möchte Sic da fragen, um der

Frage zuvorzukommen, warum man sich dieser Ge¬

schöpfe annimmt: Wissen die Herren dieses hohen

Hauses, wie eigentlich hier in unserem Vaterland

gewaltsani förmlich die Prostitution gezüchtet worden

ist? Und wer einmal diesen Weg betreten hat, hat

es sehr schwer, zur sogenannten Ordnung und An¬

ständigkeit wieder zurückzukehren. Ich möchte Sie an

die Zeiten des Krieges erinnern, wie int Kriege

einfach in die Arbeitsvermittlungen junge Offiziere

gekommen sind, um Arbeitskräfte für das Feld zu

verlangen, und auf die Frage: „Ja, was sollen sie

denn können?" gesagt haben: „Na, jung sollen sie

sein, hübsch sollen sie sein, gut angczogen sollen sie

sein und gute Manieren sollen sie haben!" Merk¬

würdige Befähigungen, nicht wahr, wenn nian weib¬

liche Arbeitskräfte verlangt, daniit sie sich — wie

das damals hieß — im Interesse des Vaterlandes

der Armee zur Verfügung stellen. Und wissen Sie,

meine Herren des hohen Hauses hier, bei wie vielen

Hunderten von diesen Geschöpfen, wenn sie in einer

Station, noch gar nicht so weit von Österreich

entfernt, angekommcn sind und man sie angesehen

und gefunden hat, nicht hübsch genug für diese

zivilisierte Gegend, einfach der Auftrag gegeben

wurde: „Schickt sie weiter nach Albanien, dort

passen sie hin!"

ß! Und dann hat man diese Mädchen, in Ketten

geschlossen, zurückgebracht, um sie in Spitäler ein¬

zuliefern oder auf die Bevölkerung im Hinterland

loszulassen. So hat man diese Geschöpfe eigentlich

zu dem gemacht, was viele von ihnen und gerade

diejenigen, die nicht polizeilich gemeldet sind, dann

geworden sind. Und wenn sie dann, nachdem sie ihre

Pflicht getan haben, zu der man sie gerufen hat,

als krank und für die Armee im Felde nicht niehr

einwandfrei bezeichnet wurden und dann im Hinter¬

land ergriffen worden sind, kamen sie in den

Schubwagen.

Und wie ist cs heute? Ich brauche nur daran

zu erinnern, daß es Ende 1926 in Wien

34.000 arbeitslose Frauen und Mädchen gegeben

hat. Der Herr Abg. Austerlitz hat in seiner Rede

in bezug auf die Abschiebungen das Wort „Infamie"

gebraucht. Das hat einigen Herren mißfallen. Ich

werde mich dieses Ausdruckes nicht bedienen, sondern

überlasse Ihnen selbst die Qualifikation darüber,

daß viele arbeitslose Frauen und Mädchen, die

schutzlos sind und keinen Rückhalt in einer Familie

haben, von vielen Industriellen Bezirkskommissionen

als weibliche Arbeitslose viel schlechter behandelt

werden als die Männer, und denen man mit allen

möglichen Winkelzügen in raffinierter Weise die ihnen

gebührende Unterstützung wegzunehmen sucht. Wenn

sie dann der Versuchung erliegen — und es wird

ihnen ja nahe genug gelegt — wenn zum Beispiel

eine Arbeiterin 11 8 in der Woche verdient, und

wenn sie dann erwischt werden, weil sie ja diesen!

Gewerbe heimlich nachgehen, dann haben wir dieses

glorreiche Schubgesetz, mit dem man sie in die

Heimatgemeinde abschieben kann, von wo sie dann,

wie ich schon gesagt habe, wieder zurückkommen.
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Wenn der Herr Vizekanzler gemeint hat, dieses

Schubwescn war ja immer so, so muß ich darauf

erwidern: Was immer war, muß nicht immer das

richtige sein und nicht für alle Zeiten Geltung haben.

(Zustimmung.) Wir werden uns — und ich möchte

das nicht nur für die sozialdemokratische Fraktion,

sondern für die weiblichen Abgeordneten in diesem

Hanse hier sagen — mit aller Kraft gegen diese

harten Bestimmungen wehren, die in so hohem Maße

gerade gegen das weibliche Geschlecht angewendet

werden. Schaffen Sie Sittlichkeit, beseitigen Sie die

Unzucht, es ist lächerlich anzunehmen, daß wir ein

Vergnügen daran haben; aber nicht mit Schnb-

gesetzen kann man so etwas machen, sondern nur

damit, daß man alles unternimmt, um den Not¬

stand, der dazu führt, und alle Auswüchse zu be¬

seitigen, die eine so große Anzahl von Frauen und

Mädchen auf diesen Weg führen und Zuhältern und

anderen Menschen ohne Charakter und ohne Gewisien

in die Hände treiben. Warum lesen wir immer nur

davon, daß diese Mädchen unter dem Schubgesetz

und unter den Anfsassungen unserer Sittenpolizei zu

leiden haben? Warum haben wir noch in keinem

einzigen Falle gehört, daß es den Partnern dieser

Mädchen genau so geht wie den Mädchen? (Zu¬

stimmung. — Vizekanzler Hartl eh: Weil es im

Gesetze nicht darinnen gestanden ist, und darum

nehmen wir es eben jetzt hinein!) Wenn es anders

wird, werde ich das niit Befriedigung feststellen.

(Vizekanzler Hartleb: Sie dürften mich früher

nicht gut verstanden haben!) Ich habe Sie ver¬

standen, aber das habe ich daraus nicht entnommen.

Ich werde es sehr begrüßen, wenn den Worten des

Herrn Vorredners die Taten folgen werden. Wenn

ich Ihnen, Herr Vizekanzler, zu wenig Gutes zuge¬

traut habe, so werde ich die erste sein, die sagen

wird, daß der Geist Ihrer Rede und die Absichten,

die Sie beseelen, weit besser gewesen sind, als ich

annehnien konnte.

Da Sie aber immer davon sprechen, immer war

es so, muß man annehmcn, daß auch dieses neue

Gesetz die Handhabe dazu bieten wird, genau so

ungerecht, unwürdig und unmenschlich aus Grund

dieses Paragraphen zu verfahren, wie es in der

Vergangenheit der Fall gewesen ist. Weil wir diese

Befürchtung haben, können wir diesen beiden Vor¬

lagen unsere Zustinuuung nicht geben. (Lebhafter

Beifall und Händeklatschen. •— Während vor¬

stehender Rede hat Präsident Eid er sch den Vorsitz

übernommen.)

Austerlitz: Hohes Haus! Soweit die Unrichtig¬

keiten in der Rede des Herrn Vizekanzlers allge¬

meiner Ratur sind, will ich mich mit ihnen nicht

beschäftigen. Wenn der Herr Vizekanzler, der die

Autorschaft dieses Gesetzes mit einer Art Selbst¬

bewußtsein in Anspruch genommen hat, uns vor¬

getragen hat, daß das Reichsgesetz über das Schnb-

wesen mit 30. September nicht außer Kraft tritt,

sondern daß es als Landesgesetz weitergilt, so

kann man darüber angesichts des klaren Wortlautes

des ß 3 des Übergangsgesetzes wirklich nur staunen,

denn in diesem § 3, der jetzt zu so großer Bedeut¬

samkeit gediehen ist, ist genau erklärt, daß die alten

Reichsgesetze nur bis zum 30. September in Kraft

bleiben und daß dann die Länder in ihrer Regelung

frei sind. Wenn also das Reichsschnbgesetz weiter-

gelten soll, dann müffen es die Länder erst als

Landesgesetz erlassen; was übrigens die Tatsache

beweist, daß alle Landtage mit dem Schnbgesetz, das

durch den Herrn Vizekanzler als Grundsatzgesetz

eingebracht wurde, derzeit beschäftigt sind.

Aber ich lege vielmehr Wert auf die Unrichtig¬

keiten, die niich allein betreffen. Ter Herr Vize¬

kanzler war nämlich so liebenswürdig, mir ein Lob

auszustellen. Er hat mir die Fähigkeit zuerkannt

und den Intellekt nicht bestritten, ein Gesetz lesen

und verstehen zu können, und hat gemeint, wenn

ich es, trotz dieser Befähigung, es lesen zu können,

dennoch falsch dargestellt habe, so wäre das — er

war nicht so liebenswürdig, diese Schlußfolgerung

selbst auszuiprechen, aber er hat sie angedeutet — ein

falsches Zitieren. Was hat der Herr Vizekanzler da

gesagt? Ich habe gesagt, Zigeuner können abgeschasft

werden, weil sie Zigeuner sind. Der Herr Vize¬

kanzler hat mm darauf verwiesen, daß in dem Gesetz¬

entwürfe nicht von Zigeunern die Rede ist, sondern

von nach Zigcuncrart nmhcrziehendcn Personen. Zu

den nach Zigcunerart nnihcrziehenden Personen

gehören doch in erster Linie die Zigeuner selbst.

(Heiterkeit.) Aber gesetzt den Fall, cs wäre dies

eine Unterscheidung, so frage ich: Habe ich dem

Gesetzentwürfe unrecht getan? Im Gegenteil, ich

habe es vielleicht zu schönfärberisch dargestellt, denn

nach diesem Gesetzentwürfe kann man nicht bloß

Zigeuner abschicben, weil sie Zigeuner find, sondern

überdies noch diejenigen, die nach „Zigcuncrart"

umherziehcn. Ich habe also die Tendenz des

Gesetzes nicht falsch dargestellt, sondern sie sogar

noch auf die Zigeuner eingeengt.

Was sagt nun der Motivenbericht über diese

Zigeuner? Er erklärt: „Tie Vorschrift des Buch¬

staben c wurde neu vorgesehen zu dem Behufe, der

Zigeunerplage, deren Zunehmcn in einigen Gebieten

Österreichs lebhaft beklagt wird, wirksamer als

bisher entgegentreten zu können. Dies erscheint um

so nötiger, als einzelne Nachbarstaaten eigene, strenge

Zigeunergcsetze teils erlassen haben, teils zu erlassen

sich anschicken." Daß cs also eine falsche Zitierung

wäre, wenn ich sage, daß dieser Gesetzentwurf von

den Zigeunern redet, kann man wirklich nicht

behaupten.

Lassen Sie mich nun bei diesen Zigeunern einen

Augenblick verweilen. Die Zigcuncrplage besteht nicht

nur seit heute, sie war gewiß auch in deui alten

63. Sitzung NR III. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)20 von 26

www.parlament.gv.at



63. Sitzung des N. R. der Republik Österreich, III. G. P. 23. Oktober 1928. 1889

großen Österreich, das mit Ungarn und mit der
Tschechoslowakei einen Staat gebildet hat, wo die
Zigeuner viel zahlreicher auftratcn, früher nicht

geringer. Wir haben nun keine gesetzlichen Bestim¬
mungen über die Zigeuner gehabt, sondern diese

Frage war in einer Verordnung des Ministeriums
des Innern vom 14. September 1888 geregelt.

In dieser Verordnung wird bestimmt, daß Zigeuner

vorweg als ausweis- und bestimmungslose Personen
im Sinne des Bundesgesetzes anzusehcn sind und

daß sie, wenn sie anfgegriffen werden, sofort der

gerichtlichen Bestrafung als Landstreicher zuzuführen
find. Wenn das Gericht sie als Landstreicher erkennt

und schuldig spricht, dann sollen sie, sofern sie in
einer Gemeinde in Österreich heimatberechtigt sind,

in diese Gemeinde abgeschobcn werden. Was macht

nun dieser Gesetzentwurf, der uni 60 Jahre später

kommt, wo man doch inzwischen nicnschlicher und

humaner zu denken gelernt hat? Er bestimmt, daß

die nach Zigeunerart nmherziehendcn Personen —

ich zitiere richtig! —, die keinen ständigen Wohn¬

sitz im Bundeslande nachzuweisen vermögen, ab-

gcschoben werden können. Er fragt also nicht, ob

sie ausweislos sind, ob sie bestimmungslos sind, ob

das Gericht sie als Landstreicher bestrafen wird,

sondern er schiebt sie wirklich ab, weil sie Zigeuner

sind. (Vizekanzler Hartleb: Weil sie herum¬
ziehen! Das ist der Unterschied! Sie wollen schon

wieder nicht verstehen!) Wann» will ich nicht ver¬

stehen? Man müßte schon sehr wenig von Zigeunern
wissen, wenn man von der Entdeckung so aufgeregt

würde, daß sie umherziehen. (Heiterkeit.) Aber sie

sind ja auch früher nmhergezogen. Herr Vizekanzler,

Sie tun ja so, als ob die Zigeuner jetzt ihr Gewerbe

im Umherziehen ausgenommen hätten, uni einen Stoff

für den Verfassungsdienst des Bvndeskanzleramtes

abgeben zu können. Ich sage also, sic werden ab¬

geschoben, weil sie Zigeuner sind. Im übrigen frage

ich Sie, Herr Vizekanzler, wieso Sic, wenn die

Zigeuner irgendwo sind, wissen, daß sie umherziehen

werden. Sie selbst ziehen sie herum! Tie Zigeuner

sind in eineni Ort, und Sie sagen, sie sollen ab¬

geschoben werden, das heißt, Sie bringen sie aus

dem Ort heraus. (Heiterkeit.) Und wie soll inan

sich übrigens vorstellen können, daß die Zigeuner,

die doch, wenn sie schon keinen ständigen Wohnsitz

haben, auch keine Heimatgemeinde haben werden,

abgeschobcn werden sollen? Denn das Abschieben ist

ja nur das Zurücksührcn in eine Heimatgemeinde.

Ich würde schließlich den Vorwurf, daß ich inich

der Zigeuner annehme, wirklich mit großer Seelen¬

ruhe tragen. Ich wüßte auch gar nicht, warum es

etwas vorweg Tadelnswertes sein soll, sich armer,

gequälter und wenn auch meinetwegen verbrecherisch

veranlagter, aber unglücklicher Menschen anzunehmen.

Ich sage also, daß man diese Bestimmungen hinein¬

genommen hat, um die Energie in der Bekämpfung

der Zigeunerplage wirksamer aufzuzäumen^ daß man

aber überhaupt kein Gefühl für die Menschen hat

und daß die neue Bestimmung über die Zigeuner

das bekräftigt.

Dann hat, meine Herren, der Herr Vizekanzler

cs mit eineni Mut, den ich auch nur seinen

schlechten Informationen zuschreiben könnte — denn

ich bin überzeugt, daß er, wenn er sich vom Tat¬

bestands überzeugt, es bedauern wird, diese Be¬

hauptung vorgctragen zu haben — so darstellt, als

hätte ich den Sachverhalt mit dem Wiener Landes¬

gesetz über das Schubwesen und dem Tiroler

Landesgesetz falsch wicdergegcbcn und als hätte ich

diese falsche Darstellung zu dem Zwecke gemacht,

um einen Vorwurf gegen die Bundesregierung

daran knüpfen zu können, daß sic das Land Wien

schlechter behandelt als die anderen Länder, es be¬

wußt schikaniert. Meine Herren! Das Wiener LandcS-

gesetz enthält allerdings eine Bestimmung, die der

Regierung mißfällt und gegen die sie gewiß einen

Einspruch erheben kann. Er wird natürlich nicht

viel bedeuten, denn bei eineni solchen Einspruch ge¬

nügt es, daß der Wiener Landtag den Gesetzes-

bcschluß wiederholt und die Sache ist erledigt; er

hat cs übrigens auch bereits getan. Welche Be¬

stimmung ist cs übrigens, die hier der Bundes¬

regierung nicht gefällt? Es ist die Bestimmung,

daß die Vollziehung des Landcsgesctzes über das

Schubwesen dem Lande zustehen soll, das heißt

praktisch, daß nicht die Bundespolizeibehörde, sondern

der Wiener Magistrat Schubbehörde sein soll. Das

entspricht vollständig der Verfassung, entspricht auch

einem Grundsatz, der vom Verfassungsgcrichtshof

unlängst ausgesprochen worden ist und den schließ¬

lich die Bundesregierung auch nicht mißachten kann,

weil sie ihn bereits anerkennt, wenn sie ihn auch

nicht in das Gesetz aufnimint, sondern schamhaft in

den Motivenbericht verweist. Wenn die Bundes¬

regierung glaubt, dem Wiener Landtag klarmachcn

zu können, daß es schlecht ist, daß die BundcS-

polizeibehörde diese Agenden nicht mehr haben soll,

so soll sie es versuchen. Das ist aber nicht der

Streitpunkt, sondern cs handelt sich um folgendes,

und ich bitte Sie, dieser Darlegung Aufmerksamkeit

zu schenken, weil man die Gehässigkeit, die die

Bundesregierung gegenüber deni Land Wien hat,

daran sinnfällig erkennen kann. Das Reichsschub¬

gesetz ist, wie wir wissen, am 30. September er¬

loschen. (Vizekanzler Hartleb: Nein!) Herr Vize¬

kanzler, da kann man gar nichts sagen. Bitte, den
§ 3 des Übcrgangsgcsetzes zu lesen! Wenn cs nicht

erloschen ist, sondern weitergilt: Warum machen

dann die Landtage Landesgesetze? Die Landiagc

wurden ertra zusammengetromnielt, um die LandeS-

gcsetzc zu machen. Wie sollen das die Länder

machen? Sie können diese Materie ohne Grundsatz¬

gesetz nicht leicht regeln, denn nicht jeder Schübling
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hat die Liebenswürdigkeit, sich im Schublande auf¬

zuhalten, er kann auch in ein anderes Bundesland

abgeschoben werden. Es muß also eine Bestimmung

sein, die alle Länder verpflichtet, und eine solche

Bestimmung kann ein Land allein nicht erlassen.

Nun haben die Länder nichts anderes gemacht, als

diesem erloschenen Rcichsgesetz die Geltung als

Landcsgesetz zu verbürgen. Das haben alle gemacht,

und ich vermute, weil das Gesetz auch in kleinen

Nebenbemerkungen übernommen worden ist, daß sie

das offenbar nach einem Muster der Regierung ge¬

macht haben.

Was hat nun das Land Wien gemacht? Ich

habe bei meiner letzten Rede, um Sie nicht zu er¬

müden, gesagt: Ich lasse diese Zwischenbemerkungen

aus. Damit Sie nicht vermuten, daß ich etwas ans¬

lasse, was den Anschauungen des Herrn Vizekanzlers

bekräftigend zur Seite stehen würde, muß ich Ihnen

das ganze vorlcsen. (Liest:) „Der Wiener Land¬

tag hat beschlossen: Gesetz, betreffend die Abschaffung

und Abschiebung ans Wien in ein anderes Bundes¬

land. Der Wiener Landtag hat beschlossen: Artikel I.

Das Gesetz vom 27. Juli 1871, R. G. Bl. Nr. 88,

in betreff der Regelung der polizeilichen Abschaffung

und des Schubwesens gilt, soweit seine Bestimmungen

gemäß 8 3, Absatz 2, des Übergangsgesetzcs vom

1. Oktober 1920, in der Fassung des B. G. Bl.

Nr. 368 vom Jahre 1925, hinsichtlich der Ab¬

schaffung und Abschiebung aus Wien in ein anderes

Bundesland mit 30. September 1928 außer Kraft

treten, mit den durch 8 6, Absatz 1, des Übergangs¬

gesetzes vom 1. Oktober 1920, in der Fassung

des B. G. Bl. Nr. 368 vom Jahre 1925, be¬

dingten und mit den in Artikel II angegebenen

Abänderungen als Landcsgesetz weiter."

Nun will ich ihnen vorlcsen, was im Tiroler

Landtag beschlossen worden ist. Ich habe nur die

Materialien aus Tirol, der Herr Vizekanzler, der

doch bessere Verbindungen mit den Ländern hat

als ich, wird sie aus allen Ländern haben. (Liest:)

„Gesetz über die Abschaffung und Abschiebung
ans dem Lande Tirol in ein anderes Bundesland.

Ter Tiroler Landtag hat beschlossen: Artikel I. Das

Gesetz vom 27. Juli 1871, R. G. Bl. Nr. 88,

gilt, soweit sich seine Bestimmungen auf die Ab¬

schaffung oder Anwendung des Schubes aus dem

Land Tirol in ein anderes Bundesland beziehen,

mit den durch die Bundesverfassung und die Eigen¬

schaft des bezogenen Gesetzes als Landesgesetzes

bedingten Abänderungen als Landesgesetz weiter."

Ist das nicht eine absolute Identität?

Und nun werde ich ihnen erzählen, was das

Bundeskanzleramt gegen die bloße Erstreckung des

Reichsgcsetzes als Landesgesetzes, was doch gewiß

eine Zurückhaltung des Landtages ist und was im

Lande Wien nicht anderes geschehen ist als in

den anderen Ländern, eiugewendet hat. Es ist hier

eine Zuschrift des Bundeskanzleramtes, Zahl 148.146/9,

und sie betrifft den Gcsetzesbeschlnß des Landtages,

bctr. die Abschaffung und Abschiebung in ein

anderes Bundesland, und wendet sich an den Herrn

Bürgermeister von Wien als Landeshauptmann.

Sie ist vom 11. August datiert und unterschrieben
mit Seipel m. p. (Liest:)

„Das Bundeskanzleramt teilt namens der Bundes¬

regierung mit, daß gegen den Gesetzesbeschluß des

Wiener Landtages vom 11. Juli 1928, betr. die

Abschaffung und Abschiebung aus Wien in ein

anderes Bundesland, im Grunde des Artikels 98,

Absatz 2, B.-V. G. aus den nachstehenden Erwä¬

gungen Einspruch erhoben wird:

Nach Artikel I des Gesetzcsbeschlusses sollen die

Bestimmungen des Gesetzes vom 27. Juli 1871,

R. G. Bl. Nr. 88, insoweit dadurch die Ab¬

schaffung und Abschiebung von Wien in ein anderes

Bundesland mitgcregelt ist, vom l. Oktober an als

Wiener Landesgesctz weitergelten." Man möchte

glauben, das hohe Bundeskanzleramt wird zum

Wiener Landtag hingehen und sich bei ihm bedanken,

daß er so liebenswürdig war, unser altes Schub¬

gesetz als Landesgesetz weiter zu übernehmen. Nein!

Jetzt kommt der entfesselte Vcrfassungsjurist und

sagt: Du willst das alte Rcichsgesetz als Landes-

gcsctz weiter akzeptieren? Was tust du denn? Und

er sagt: „Es soll durch ein Gesetz des Bundes¬

landes Wien unter anderem ungeordnet werden:"

— und jetzt wird zitiert — „Der Rechtsinhalt des

8 13, Absatz 1, des Gesetzes vom 27. Juli 1871,

R. G. Bl. Nr. 88. — Der Rechtsinhalt des alten

Schubgesctzcs, 8 15, Absatz 1 bis 3, des Gesetzes
vom 27. Juli 1871, R. G. Bl. Nr. 88, usw."°

Also durch die Übertragung des alten Schub¬

gesetzes, dieser beiden Paragraphen, in ein Landes¬

gesetz, was, wie ich ihnen noch einmal sagen muß,

in allen Ländern geschehen ist, wird, so erklärt der

Verfassungsdienst, weil es in Wien geschehen ist,

„in die Gesctzgebungs- und Vollziehungskompetenz

anderer Bundesländer cingegriffen, was verfassungs¬
widrig ist"!

Es handelt sich also nicht um jene Utilitätsfrage,

ob nian die Bundespolizei oder den Magistrat als

Schnbbehörde betrachten soll, sondern um die an¬

gebliche Verfassungswidrigkeit der bloßen Übernahnie

des Reichsgesetzes als Landesgesetz! Was also überall

geschehen ist, ist in Wien eine Verfassungswidrigkeit!

Ich bin überzeugt, daß der Herr Vizekanzler über

den Sachverhalt nicht gut unterrichtet war und daß er

nur die gleiche Vertrauensseligkeit, die er der

Wiener Polizei entgcgengebracht hat, nun auch km

Verfassungsdienst entgegenbringt. Er wird noch

seltsame Erfahrungen damit machen. Ich habe also

dargelegt, daß ich nicht falsch zitiert habe, sondern

daß der Herr Vizekanzler — er muß mir schon

das Wort gestatten — falsch verstanden hat.
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• Und jetzt werde ich Ihnen eine Probe von der

Poleniik des Herrn Vizekanzlers geben. Ich bin in

meiner Rede auf den Paragraphen des Schnbgesetzes

zurückgekomnicn, wonach Personen, die zum Erwerb

Unzucht treiben oder aus der Unzucht anderer Vor¬

teil ziehen, abgeschoben werden können. Ich habe

gesagt, der Motivenbericht erzähle uns, wie groß¬

artig der Gesetzentwurf das Gesetz verbessert hat,

daß man jetzt auch Personen männlichen Geschlechtes,

Kuppler und Zuhälter, abschieben kann. Darüber

habe ich kein Wort gesagt, sondern ich habe gesagt:

„Aber es fällt ihm nicht ei», loas für ein Ver¬

brechen und Wahnsinn es ist, diese Mädchen, die

man Dirnen nennt, abzuschiebcn. Wenn wir gar

nichts anderes davon wüßten, als was uns soeben

die Abg. Adelheid Popp mit erschütternden Worten

dargelegt hat, so würde das genügen zur Charakteri¬

sierung eines Verfassungsdienstes oder eines Vize¬

kanzleramtes, das stolz darauf ist, daß es noch einige

Leute ausweisen kann, das aber nicht nachdenkt, was

es mit der Abschiebung von Dirnen anrichtet. Ich

muß einmal offen sagen: Wenn ich von erwachsenen

Männern, namentlich mit grauen Haaren, immer

höre, wie sie von gewerbsmäßiger Unzucht reden,

so ekelt es mich geradezu. Wir sind alle einmal jung

gewesen und sollten die Freuden, die wir damals

genossen haben, nicht so vergessen haben, daß ivir

uns jetzt in diesen.Lästerungen ergehen. (Heiterkeit.)

Ich erwarte nicht vom Herrn Vizekanzler und er ist

auch nicht verpflichtet, diese Anschauung zu haben,

aber darüber sollte auch er sich klar sein, daß man

diese Mädchen nicht abschieben soll, wie sich jeder

vernünftige Mensch sagen muß, daß eine Kokotte

oder ein Freudenmädchen, das in der Großstadt

gewiß kein Unglück anrichten kann, selbst vom Stand¬

punkt der vulgären Sittlichkeit eine Gefahr ist, wenn

es in das ihm fremde Heimatdorf abgeschoben wird.

Sie wird dort nicht tugendhaft, sondern die anderen

werden eher lasterhaft. (Heiterkeit.) Das ist wie in

der bekannten Anekdote — damit ich diesen trüb¬

seligen Ausführungen auch Heiteres einvcrleibe —,

daß man den Judenbuben nach Tirol geschickt hat,

er soll das Jüdeln verlernen, und nach einem Jahr

hat dann das ganze Dorf gejüdelt. (Heiterkeit.)

Wenn Sie glauben, daß man die Mädchen in frischer

Luft auch sittlich machen wird, irren Sie sich sehr.

(Heiterkeit.) Was hat nun der Herr Vizekanzler

aus diesen Dingen geniacht? Er redet gar nicht von

der gewerbsmäßigen Unzucht und fragt gar nicht,

obwohl er als Verseher seines Amtes dazu schon

verpflichtet wäre, ob die ganze Abschieberei und

namentlich die Abschieberei dieser Mädchen überhaupt

einen Sinn hat, sondern er sagt — nun man muß

wirklich darüber staunen, so etwas auf der Tribüne

des Parlaments zu vernehmen —, er sagt also, er

begreife nicht, warum wir uns der Zuhälter an-

nehmen. Nächstens wird er sagen: Der Austerlitz hat

eine Rede gehalten, die sich in größter Breite mit

dem Zuhältertnm beschäftigte, und hat die Zuhälter

als Auslese der Menschheit gepriesen. Ich habe mich

der Zuhälter gar nicht angenommen, ich habe auch

von ihnen gar nicht gesprochen, ich habe nur ans

die Lächerlichkeit des Stolzes ans eine angebliche

Verbesserung des Gesetzes hingewiesen, wenn gleich¬

zeitig über die wirklich großen und entscheidenden

Fragen, die in diesem Schubgesetzc stecken, so gleich¬

gültig hinweggcgangen wird. Die Liberalen vor

fünfzig Jahren hätten nicht so leichtfertig über das

Abschieden gesprochen. (Zustimmung.) Wissen Sie,

was für Unglück damit angerichtct wird? Die Leute

kehren zurück, sie müssen zurückkehren, sie haben

Frauen und Kinder hier, haben die letzte, wenn auch

geringste Existenzmöglichkeit hier, und die Gerichts¬

verhandlungen in Wien widerhallen von den schmerz¬

lichen Episoden durch verbotene Rückkehr. Wir haben

dieser Tage von einer Verhandlung gelesen, ioo ein

Abgeschaffter einen Einbruch fingiert hat und der

Richter hat cs ihm geglaubt und hat nach den

begleitenden Uinständen glauben können und glauben

müssen, daß er den Einbruch nur begangen haben

wollte, um ins Gefängnis zu kommen, weil das die

einzige Möglichkeit war, Frau und Kinder wieder

zu sehen.

Sicherlich gibt es für das Schubgesetz irgend¬

welche Beweggründe; ich behaupte ja nicht, daß cs

nur Ihre Gehässigkeit ist, die es uns wieder ans

den Tisch des Hauses gebracht hat. Aber cs ist die

Aufgabe einer erleuchteten Gesetzgebung, die Nach¬

teile und Vorteile eines Gesetzes gegeneinander abzn-

wägen, und so kann man sich über die Sache nicht

trösten, daß man sagt, ein Gesetz, das nicht mißbraucht

werden kann, existiere nicht, dann könnte man über¬

haupt keine Gesetze machen. Der Herr Vizekanzler

wird aus seinen legistischen Erfahrungen auch schon

von Kautschukbestimmnngen gehört haben und daß

man nicht Gesetze machen kann, die so anslegungs-

fähig sind und der Willkür der Verwaltung zu

freien Spielraum lasten. Das sind Gesetze, die, wenn

man sie uns nicht als Gesetze vom Jahre 1871

präsentierte, sondern als Produkt unserer Zeit ans

den Tisch des Hauses niederlegte, Entrüstung

nicht nur bei der sozialdemokratischen Partei, sondern

bei allen rechtschaffenen Menschen wachrufen würden.

Man würde sich fragen, müssen wir ein Schubgesetz

haben, müssen wir abschiebcn, und wenn wir cs

schon müssen, wollen wir cs nicht auf die not¬

wendigsten Fälle beschränken? Aber dieser Gesetz¬

entwurf begnügt sich gar nicht mit dem Alten. Es

soll noch mehr abgeschoben werden, es soll noch

mehr abgeschafft werden, es sollen noch mehr

Menschen unter Polizeiaufsicht gestellt werden.

Es wäre nicht bloß eine Schande, wenn dieses

Gesetz beschlossen würde, schon seine Einbringung ist

eine Schande (Lebhafter Beifall und Händeklatschen),
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weil man in unserer Zeit verpflichtet ist, menschlich

zu benken unb auch bic Ausgestoßenen mib Diffa¬

mierten ber Gesellschaft nicht unmenschlich unb bar¬

barisch zu behanbeln. (Lebhafter Beifall und Hände¬

klatschen. — Während vorstehender Rede hat

Präsident Miklas den Vorsitz übernommen.)

Damit ist bie erste Lesung ber beiben Regierungs¬

vorlagen bccnbet. Die Regierungsvorlagen B. 213

unb 214 tverben beut Verfassungsausschussc zugewiesen.

Der nächste Punkt ber Tagcsorbnung ist:

a) Bericht bes Ausschusses für Hanbel über bic

Regierungsvvrlagc (B. 198), bctr. ben Handelsver-

trag zwischen Österreich unb Jslanb (B. 211), unb

d) Bericht bes Ausschusses für Hanbel über bie

Regierungsvorlage (B. l 99), betr. ben Handels-

vertrag zwischen Österreich unb Dänemark (B. 212).

Berichterstatter Volker: Hohes Haus! Ich be¬

richte zunächst über ben Hanbelsvertrag zivischen

Österreich unb Jslanb. Jslanb war bis zum

30. November 1918 ein Bcstanbteil bes König¬

reiches Dänemark. Seit biescr Zeit ist Jslanb ein

selbständiges Königreich, bas burch Personalunion

mit Dänemark verbunben ist. Im Jahre 1923

würbe mit Jslanb ein provisorisches Abkommen

getroffen, nach welchem ber im Jahre 1887 zivischen

Österreich-Ungarn unb Dänemark abgeschlossene

Hanbelsvertrag auch für Jslanb Geltung haben

sollte. Der gegenwärtig vorlicgenbc Vertrag ist auf

ber Grnnblage ber Meistbegünstigung ansgebant unb

enthält in verkürzter Form bic gleichen Bestimmungen

wie ber Vertrag mit Dänemark. Der Vertrag wirb

zehn Tage nach Austausch ber Ratifikationsurknnben

in Kraft treten. Die Geltungsdauer bes Vertrages

beträgt ein Jahr, sic verlängert sich aber automatisch

weiter, wenn nicht einer ber Vertragsteile ben

Vertrag mit einer Kündigungsfrist von brei Mo¬

naten anfkünbigt. Das Schlußprotokoll enthält noch

bie Bestimmung, ivouach bie von Jslanb an Däne¬

mark getvährtcn Vorteile von ber Meistbegünstigung

ausgenommen sinb.

Der Vertrag entspricht unseren Interessen unb ber

Ausschuß für Hanbel stellt baher den Antrag (liest):

„Der Nationalrat wolle beschließen:

Dem Hanbelsvertrag zwischen Österreich unb

Jslanb, samt Schlußprotokoü (B. 198), wirb

bie verfassungsmäßige Genehmigung erteilt."

Was bic zweite Vorlage, ben Hanbelsvertrag

zwischen Österreich unb Dänemark, anlangt, sei in

Kürze fvlgcnbcs gesagt: Im Jahre 1923 würbe

zwischen Dänemark unb unserem Staate auch ein

provisorisches Abkommen getroffen, nach welchem ber

im Jahre 1887 zwischen Österreich-Ungarn unb

Dänemark abgeschlvffene Hanbelsvertrag bis zur

Schaffung eines befinitiven Abkommens gelten sollte.

Der vorliegende Vertrag ist auf der Meistbegün¬

stigung ansgebant, ausgeschlossen von ber Meistbe¬

günstigung in ber Zvllbehanblnng sinb bie be¬

sonderen Begünstigungen, die Dänemark an Nor¬

wegen, Schweben und Jslanb gewährt. Der vor¬

liegende Vertrag hat auch eine Gilltigkcitsbaner

von einem Jahr und läuft automatisch weiter, wenn

er nicht mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten

aufgekünbigt wirb. Der Vertrag entspricht unseren

Interessen. Der Ausschuß für Handel stellt daher

ben Antrag (liest):

„Der Nationalrat wolle beschließen:

Dem Hanbelsvertrag zwischen Österreich unb

Dänemark, sauit Schlußprotokoll (B. 199) wirb

bic verfassungsmäßige Genehtnigung erteilt."

Die beiden Anträge des Ausschusses werden in

getrennter Abstimmung angenommen. Der nächste

Punkt der Tagesordnung ist der Bericht des Aus¬

schusses für soziale Verwaltung über den Antrag

der Abg. Dr. Jerzabek u. Gen. (122/A), auf ein

Bundesgesetz über den Verkehr und die Gebarung

mit Gift (Giftgesetz) sowie über den Antrag der

Abg. Dr. Ellenbogen, Proft u. Gen. (109/A), auf

eilt Bundesgesetz, bctr. die Regelung des Verkaufes

von Ätzlaugen (B. 216).

Berichterstatter Dr. Jerzabek: Hohes Haus!

Wie aus dem gedruckten Ausschnßberichtc zu ent¬

nehmen ist, wurden die beiden im Titel angeführten

Anträge im Ausschüsse für soziale Verwaltung wegen

der tcilweiscn Gleichartigkeit der Materie unter einem

behandelt. Die Beratungen hierüber ergaben als

Resultat den dem hohen Hause zur Beschlußfassung

vorliegenden Gesetzentwurf sowie eine dem Berichte

beigedrucktc Entschließung, die- auf den Antrag der

Abg. Dr. Ellenbogen, Proft u. Gen. Bezug nimmt.

Was den Gesetzentwurf anbelangt, sind cs haupt¬

sächlich zivei Beweggründe gewesen, welche die Ein¬

bringung desselben als höchst notwendig erscheinen

ließen. Und zwar war es zunächst der Mißbrauch,

der von unserer Bevölkerung seit den letzten Jahren

mit den sogenannten Rauschgiften getrieben wird

und der bereits solche Dimensionen angenommen

hat, daß man hier tatsächlich schon von einer Volks¬

seuche sprechen kann. Dabei handelt cs sich vor¬

nehmlich um Rauschgifte, die früher bei uns nur

in der Heilbehandlung eine Rolle gespielt haben,

den Laien jedoch als Betäubungsmittel nur wenig

oder gar nicht bekannt waren und daher von diesen

auch als solche nicht verwendet wurden. Früher

war cs einzig und allein das Morphium, gegen

dessen mißbräuchliche und jeder ärztlichen Kontrolle

entbehrende Anwendungsweise in Laienkreisen ärzt¬

licherseits mitunter angekämpft werden mußte. Die

Fälle von Morphinismus waren jedoch einerseits

nicht allzuhäufig; anderseits betrafen sic in der

Regel nur Personen, die schon an und für stch mit

einem Leiden behaftet ivaren und eine Linderung

ihrer Schmerzen nur durch immer stärkere Tosen

dieses Giftes herbeizuführen vermochten. Anders

verhält es sich mit dem Kokainismus sowie mit
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dem gewohnheitsmäßigen Genuß von Opium und

Heroin, die hierzulande insgesamt Erscheinungen der

neuesten Zeit darstcllcn und deren Einführung wir

jenen .gewissenlosen Personen verdanken, die nach

dem Umstürze einen ausgebreiteten zwischenstaatlichen

Rauschgiftschmuggel ins Leben gerufen und an¬

scheinend unser Vaterland als Hanptabsatzgcbiet aus¬

ersehen haben. Ich null die geehrten Damen und

Herren dieses hohen Hauses nicht mit einem umfang¬

reichen Ziffernmaterial ermüden, um darzutun, welch

hohen Grad die Verseuchung unserer Bevölkerung

mit diesen Giften bereits erreicht hat, weil meiner

Ansicht nach die auf diesem Gebiete uns' derzeit zur

Verfügung stehenden Daten kaum ein richtiges Bild

von dem wirklichen Stande der Dinge zu geben

imstande sein dürften. Hiefür nur ein Beispiel. Bis

zum Frühjahr laufenden Jahres zählte man in Wien

rund 2000 polizeibckannte Kokainisten. Das sind

also Personen, die, sei es durch erhebliche Ver-

giftungserscheinnngen, sei cs durch im Kokainrausche

verübte Exzesse, die Bekanntschaft mit der Polizei

machten und registriert werden konnten. Wie viele

Leute urag es aber in Wien geben, die im geheimen
dem Kokainlaster sröhnen und von denen die Öffent¬

lichkeit keine Kunde erhält. Noch mehr gilt dies

von den gewohnheitsmäßigen Opium- und Hcroin-

konsumcnten, von denen statistische Ausweise derzeit

überhaupt noch fehlen. Daß aber das „weiße Gift",

wie der vulgäre Sammelname dieser Rauschgifte

lautet, bei uns bereits sehr viele Abnehmer und

Verbraucher haben muß, geht schon aus der nichts

tveniger als erfreulichen Tatsache hervor, daß fast

kein Monat vergeht, in dem die Presse nicht Ge¬

legenheit findet, von der Verhaftung irgendeiner

Schmuggler- oder Schleichhändlerbande, in deren

Besitz nach vielen Kilogrammen zählende Mengen

dieser Gifte vorgefunden und beschlagnahmt wurden,

Mttcilung zu machen. Hiezu kommt, daß die ver¬

derblichen Wirkungen des fortgesetzten Kokain-,

Opium- und Heroingennsses bei den einzelnen In¬

dividuen sich erst in den späteren Jahren durch das

von ihnen herbeigeführte Siechtum zu zeigen pflegen

und daher bei der Kürze der Zeit, die seit dem

Beginne des Schleichhandels mit Rauschgiften in

Österreich verstrichen ist, heute noch nicht übersehen

werden kann, in welchem Ausmaße die Volks-

gesundheit bei uns durch den Konsum von Rausch¬

giften schon geschädigt worden ist. Immerhin darf

ohne weiteres die Behauptung ausgestellt werden, daß

der Ranschgiftmißbrauch keine geringere Gefahr be¬

deutet wie der Alkoholismus, ja in seinen Folgen

letzteren an Gefährlichkeit weit übertrifft. Denn die

Trunksucht ist heilbar. Der Gewohnheitstrinker ver¬

mag sich oft durch eigene Willensstärke zu dem

Entschlüsse aufzuraffen, den Alkohol fürderhin zu

meiden. Er braucht nur einmal durch den über¬

mäßigen Genuß geistiger Getränke ein etwas länger

dauerndes schmerzhaftes Magenleiden sich zugezogen

haben oder durch eine im . Rausche begangene

Gesetzesübertretung mit dem Gerichte in Konflikt

geraten sein, so kann dies oft hinreichen, ihm für

immerwährende Zeiten die Vorliebe für geistige

Getränke zu verleiden. Wer sich aber einmal dem

Kokainlaster ergeben hat, ist demselben — genau so

wie der Morphinist und Opinmgcnießer — zeit¬

lebens verfallen und selbst, wenn es gelingt, durch

eine Internierung in einer Heilanstalt dem Un¬

glücklichen die Möglichkeit eines weiteren Rausch¬

giftbezuges zu nehmen, so kommt es doch nach dem

Verlassen der Anstalt bei diesen Personen fast

immer zu Rückfällen. Ähnliche Erfolge, wie man

sie bei Potatoren durch eine in einer Trinkerheil¬

stätte durchgeführte Abstincnzkur erzielt, sind bei

Kokainisten, Morphinisten und Opiumranchern auch

bei einer länger dauernden Anstaltsbehandlung nicht

zu erwarten. Hier kann nur auf vorbeugende Maß¬

nahmen Bedacht genommen werden, nämlich auf

Maßnahmen, die darin bestehen, daß man die

Quelle verstopft, die dem Laien das Rauschgift

spendet, das heißt, daß man den Verkauf von

Rauschgiften den weitestgehenden Beschränkungen

unterwirft und insbesondere den Schmuggel und

Schleichhandel mit diesen Giften vollständig zu

unterdrücken sucht. Hiefür soll der gegenständliche

Gesetzentwurf den Behörden die Handhabe bieten.

Hohes Haus! Ein unverzügliches gesetzgeberisches

Einschreiten gegen die Ausbreitung des Ranschgift-

mißbranches muß aber noch aus einem zweiten Grunde

als ein Gebot der dringendsten Notwendigkeit be¬

zeichnet werden. Es ist nämlich die zur Regelung

des Verkehres mH Rauschgiften am 19. Februar 1925

in Genf abgeschlossene Opiumkonvention, der auch

Österreich bcigetreten ist, am 25. September laufenden

Jahres in Kraft getreten. Dadurch erwächst uns

— wie allen Vertragstaaten — die Verpflichtung,

die zur wirksamen Unterdrückung des Rauschgift-

schuiuggcls nötigen Gesetze zu erlassen. An solchen

fehlt es derzeit in Österreich fast gänzlich. Denn die

Verordnung vom 21. April 1896, die den Verkehr

mit Giften regelt, ist einesteils schon veraltet,

andernteils aber viel zu eng, um den derzeitigen

Verhältnissen Rechnung zu tragen. Auch von den

Bestimmungen unseres Strafgesetzes wider den un¬

befugten Gifthandel kann nicht behauptet werden,

daß sie dem Uberhanduehmen des Rauschgiftschmuggels

vollständig zu steuern vermögen, da sie für diesen

Zweck viel zu milde sind. Endlich soll ein Gesetz,

das bisher wenigstens den Schleichhandel zu treffen

vermochte, nämlich das Preistreibereigesetz vom

9. Februar 1921 in Bälde aufgehoben und dadurch

den Behörden eine der wichtigsten Handhaben zur

Bekämpfung des unerlaubten Rauschgifthandels ent¬

zogen werden. Es darf daher angesichts dieses

Mangels auf gesetzgeberischem Gebiete nicht Wunder

165
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nehmen, wenn von den Gerichten gegen die Rausch¬

gifthändler bisher nicht mit der zur Eindämmung
des Rauschgiftschmuggels notwendigen Schärfe ein¬

geschritten werden konnte lind diese Leute im Falle
ihrer Verurteilung stets mit geradezu lächerlich ge¬
ringen Strafen davonkamen, mit Strafen, die mit
den aus dem Schmuggel gezogenen Gewinnen auch

nicht annähernd in irgendeinem nennenswerten Ver¬

hältnisse standen und daher auch niemals abschreckend
wirken konnten, sondern eher einen Anreiz zu diesem

verbrecherischen Handwerk bilden mußten. Um nach

dieser Richtung hier energisch Wandel zu schaffen,

nehmen auch die Bestimmungen über den Rauschgift¬
verkehr iln gegenständlichen Entwürfe den breitesten
Raum ein und sind für Personen, die sich des uner¬

laubten Handels mit Rauschgiften schuldig machen, sehr

strenge Strafen — nämlich Arrest bis zu 6 Monaten

und Geldbußen bis 25.000 8 — vorgesehen. Bei

Gewerbetreibenden und Ausländern erfahren diese

Strafen noch eine Verschärfung dadurch, daß gegen

crstcre überdies auf Verlitst der Gewerbeberechtigung,

gegen letztere auf Abschaffung erkannt werden kann.

Hohes Haus! Es ist selbstverständlich, daß, ivenn

man schon einmal darangeht, den Verkehr mit Gift

und Giftstoffen in einer den inodernen Verhältnissen
entsprechenden Weise zu regeln, man sich dann un¬

möglich auf Bestimmungen beschränken kann, die bloß

den Handel mit Rauschgiften zu treffen vermögen,

sondern, daß ein solches Gesetz den Verkehr und die

Gebarung mit Gift allgemein und zur Gänze regeln

niüßte. Denn einerseits erschiene cs unverständlich,

wenn man aus eineni großen Komplex von Fragen,

die alle in einem gewissen Zusammenhang stehen,

nur eine einzige herausgreifen und gesetzgeberisch be¬

handeln wollte, die übrigen aber nicht. Anderseits
gibt es aber außer den Rauschgiften auch noch

andere Gifte und gifthalftge Stoffe, mit deren Ver¬

wendung größere Gefahren verbunden sind und

deren Verkehr daher besonderen Borsichtsniaßnahmen

unterworfen werden mmß. Ein Beispiel liefert hiefür
die Ätzlauge, hinsichtlich welcher schon in der vorigen
Gesetzgebungsperiode von den Abg. Dr. Ellenbogen,

Prost u. Gen. ein Gesetzesantrag und jetzt wieder

eine Entschließung eingebracht worden ist. Das gleiche

gilt vom Methylalkohol und anderen. Um aber den

stets wechselnden Bedürfnissen des Verkehres Rechnung

tragen und den Fortschritten der Wissenschaft folgen

zu können, durfte man sich nicht auf ein System

starrer Bestimmungen festlegen, sondern mußte viel¬

mehr darauf Bedacht nehmen, das zu schaffende
Gesetz so elastisch als möglich zu gestalten und

gleichzeitig das zuständige Bundesministerium mit

einer entsprechenden Verordnungsgewalt auszustatten,
um die für die klaglose Überwachung des gesamten

Gistverkehres notwendigen Vorschriften zu erlassen.

Endlich will ich nicht unerwähnt lassen, daß außer

der Vorkehrung der erforderlichen Strafbestimmungen,

die — wie bereits erwähnt — sich mit besonderer

Strenge gegen den gewerbsmäßigen unerlaubten

Rauschgifthandel wenden, der Entwurf im 8 12 die

Bestellung der Wiener Polizeidirektion als Zentral-

evidcnzstelle in Angelegenheiten der Bekämpfung des

unbefugten Rauschgistverkehrs vorsieht, um das hier

besonders notwendige einheitliche Vorgehen in derlei

Angelegenheiten zu erzielen.

Bei der Erwähnung der Strafbestimmungen muß

ich die geehrten Damen und Herren auf ein kleines

Versehen aufmerksam machen, das bei der Textierung

des 8 9 unterlaufen ist. Es ist nämlich hier im

Punkt 1, Absatz 5, der Bezeichnung 8 337 das Wort

„Strafgesetz" beigefügt worden. Da aber der 8 9

des Entwurfes nur eine Ncutextierung des 8 361 des

Strafgesetzes darstcllt und es nicht üblich ist, in einem

Gesetze bei der Zitierung eines früheren oder späteren

Paragraphen den Titel des Gesetzes hinzuzufügen,

wäre auch hier das Wort „Strafgesetz" zu streichen.

Im übrigen bitte ich das hohe Haus, den gegen¬

ständlichen Gesetzentwurf zum Beschluß erheben und

die dem Berichte beigedruckte Entschließung annehmcn

zu wollen. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Nachstehende, genügend gezeichnete Anträge Heinl,

Partik u. Gen. werden zur Verhandlung gestellt:

„1. In 8 1, Absatz 2, sind nach dem Worte

„werden" einzuschaltcn die Worte: „durch Ver¬

ordnung bestimmt und" . . .

2. In 8 6 sind nach dem Worte „Pflanzen"

einzuschalten die Worte: „sowie mindergefährliche

Gifte, die in technischer oder gewerblicher Ver¬

wendung stehen," ..."

Berichterstatter Dr. Jerzabek: Hohes Haus! Ich

habe in meinem Schlußworte nur zu bemerken, daß

ich auf Grund einer mit den Parteien getroffenen

Vereinbarung den Abänderungsanträgen der Abg.

Heinl u. Gen. zustimme und daher das hohe Haus

bitte, das Gesetz in dieser Fassung annehmen zu wollen.

Das Gesetz wird in der vom Ausschuß bean¬

tragten Fassung mit den Zusatzanträgcn Heinl zu

8 1 und 8 6 in zweiter und dritter Lesung an¬

genommen.

Die T. O. ist erledigt.

Die Regierungsvorlage B. 220 wird dem Ver¬

fassungsausschuß, B. 221 den: Justizausschuß zuge¬

wiesen.

An Stelle Kern als Ersatzmann des Rechnungs-

hofausschusses wird Dnscher gewählt.

Nächste Sitzung: Mittwoch, den 24. Oktober,

l 1 Uhr vorm. Tagesordnung:

Erste Lesung des Bundesstnanzgesetzes und des

Bundesvoranschlages für das Jahr 1929.

Schluß der Sitzung: 6 Uhr 30 Min. abends.

Dmck der Österreichischen Staatsdruckerei in Wien. 4102s
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